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XVI . Markt- und Approvisionierungswesen.

Organisation und Geschäftsführung des Marktamtes.
Infolge der Ausdehnung der städtischen Berwaltnng ans die einverleibtcn Bororte¬

gemeinden wurden am 1. Jänner 1892 auch in den Bezirken XI —XIX Expvsitnren
des Marktamtes errichtet.

Im Jahre 1893 wurde die vom Gemeinderathe genehmigte Reorganisierung des
städtischen Marktamtes, die Bermehrnng der Marktbeamten und die Einreihung derselben
in das Rangsclassenschema(Siehe Seite 65 dieses Berichtes) durchgesiihrt. Hiebei
wurde das Marktamt in zwei Abtheilnngen, nämlich das Markteommissariatund die
Bekerinär-Abtheilung getrennt.

Tie folgende Zusammenstellung gibt ein Bild der Thütigkeit deS städtischen
Marktamtes während der Berichtsperivde.
Vom Marktamte wurden vorgenommen: 1880 1800 1801 >802 >80 »
Revisionen in markt-, gewerbe- und

sauitätspolizeilicher Beziehung 519 .437 526 .809 572 .293 617 .508 719.745
Erhebungen in Steuer - und Gewerbe-

angelegenheiten. 56.775 56 .906 50.572 80.712 93.814
Interventionen in Streitfällen zwischen

Käufer» und Verkäufern . . . . 2.755 2.358 2.938 7.809 8.365
Commissiouelle Verhandlungen 538 585 690 1.588 1.491
2vcalnutersuchungen. 2.862 2.793 1.664 6.502 8.052
linker den vom Marktamte erhobenen

Anständen waren solche wegen Über¬
tretung der
sanitätspolizeilicheu. -- 39.077 20.648 22.545 46.391 69. 148
marktpolizeilichen. 24.069 24.475 24.518 38.191 34.715
feuerpolizeilichen.

-d 264 195 462 811 580
gewerbepolizeilichen. N 3.558 3.328 3.225 7.403 8.008

Aichvorschriften. 3.114 9.172 2.089 9.513 8.350
Es betrug die Zahl der vom Marktamte

ausgestellten
Biehpässe. 29.755 32 .206 33.933 45 .155 22.851
Gesundheitseertisieate. 3.536 7.449 7.488 17.833 17.364
sonstigen Certificate und Ausweise . 33.212 33 .786 30.335 43.478 53.451
Jagdkarten. 1.541 1.614 1.620 — -
^ischerkiirteu. 622 314 !> —
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Seit der cim 1. Jänner 1892 erfolgten Errichtung der magistratischen Bezirks¬
ämter wurden die Jagd - und Fischerkarten, sowie die Fischerbüchel von diesen Ämtern
ausgestellt.

Die Summe der durch das Marktamt ein gehobenen Markt gebären
bezifferte sich im Jahre 1889 mit 571 .097 fl. 88 kr., 1890 mit 575 .187 fl. 28 kr.,
1891 mit 593 .660 fl. 52 kr., 1892 mit 611 .815 fl. 2 kr. und 1893 mit 608 .913 fl. 78 kr-

8. Maßnahmen gegen die Lebensmitteltheuerung.
Die innerhalb der Berichtsperiode erfolgte Einverleibung der Borortegemeinden

und die damit verknüpfte Reform der Verzehrungssteuer waren naturgemäß für die
weitere Entwicklung des Markt - und Approvisionierungswesens der Stadt von der
größten Bedeutung.

Seit Jahren war das Bestreben der Gemeinde Wien darauf gerichtet, zur
Entlastung ihrer Bevölkerung , insbesondere der ärmeren Klassen derselben, eine Reform
der Linienverzehrungssteuer herbeizuführen . Diesem Streben wurde durch das Gesetz
vom 10 . Mai 1890 R . G . Bl . 78 , betreffend „die Änderung der Wiener Linien-
vcrzehrnngssteuer und Einführung der Linienverzehrungssteuer in mehreren Vororten
von Wien " insoferne Rechnung getragen , als viele Posten des alten Verzehrungs-
steuertarifes aufgelassen und die Steuersätze der übrigen Posten theilweise ermäßigt
wurden.

Bereits zu Ende des Jahres 1891 war von Geschäftsleuten unter Hinweis
auf deu mit 21 . December 1891 in Wirksamkeit getretenen und auf die mit Wien
vereinigten Vororte ausgedehnten neuen Verzehrungssteuer -Tarif eine Steigerung der
Lebensmittel beabsichtigt. Aus diesem Grunde wurden in allen Bezirken, insbesondere
auf den Märkten umfassende Erhebungen in der Richtung gepflogen, inwieweit diese
beabsichtigte Preissteigerung sich bemerkbar mache, und ob eine solche mit Rücksicht
auf die obwaltenden , geänderten Verhältnisse begründet erscheine.

Diese Erhebungen ergaben , dass in den alten Bezirken I bis IX bei einzelnen
"Artikeln, und zwar bei Niehl , Hülsenfrüchten , Reis , Rollgerste , Käse und Butter eine
entsprechende Preisermäßigung eingetreten war , dass dagegen in den Bezirken X — XIX
fast alle Artikel, auch solche, welche von der Verzehrungssteuer gar nicht betroffen
worden sind, eine größtentheils unbegründete Preissteigerung erfahren hatten.

Aus diesem Anlasse wurde vom Magistrate mittels Kundmachung allen Verkäufern,
welche sich auf den Märkten , in den Hallen , auf den Straßen , in offenen Magazinen
oder sonstigen Localitäten mit dem gewerbsmäßigen Verkaufe von Gegenständen , die
zur Befriedigung des täglichen Lebensunterhaltes dienen, befassen, die Ersichtlichmachung
der Preise ihrer Artikel in Hinsicht auf Quantität und Qualität neuerlich aufgetragen;
die Rindfleischverkäufer wurden im Sinne der Verordnung des k. k. Ministeriums des
Innern vom 23 . März 1885 , Z . 2891 verpflichtet, in ihren Preistarifen das Gewichts-
Verhältnis zwischen Zuwage und Fleisch anzugeben.

Ferner wurde infolge Erlasses der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 11 . März 1893,
Z . 14 .249 mit Kundmachung des Magistrates vom 14 . April 1893 , Z . 42 .276 zur
allgemeinen Kenntnis gebracht, dass nicht nur die Mitglieder der Wiener Bäcker-
genossenschaft, sondern auch jene Unternehmer , welche sich mit der fabriksmüßigen
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Erzeugung von Semmelgebäck befasse», verpflichtet sind, Mundgebäck zu 1 Kreuzer
per Stück auszubackeu und diese Gebäckssorte in entsprechender Menge in ihre»
Verschleißlocalen zum Verkaufe bereit zu halten.

Die Frage der Jnverkehrsetzung weniger Nummern im Mehlhandel  und die
Fixierung von Normaltypen für die einzelnen Mehlsorten wurde in Erwägung gezogen
und hierüber mit den betheiligten Kreisen verhandelt; diese Angelegenheit ist aber in
der Berichtsperiode nicht zum Abschlüsse gelangt.

Die seitens der k. k. Statthalterei dem Magistrate nahegelegte Förderung der
Suppen - und Theeanstalten , sowie der Volksküchen war stets ein Gegenstand
eifriger Fürsorge der Gemeinde, da die Gemeinnützigkeit dieser Anstalten anerkannt ist.

Als wirksame Maßregeln gegen die Vertheuerung der Lebensmitte
wurden in einem am 27 . April 1892 an die k. k. n.-ö. Statthalterei erstatteten Berichte
außer der Eröffnung der rumänischen Grenze für die Vieheinfuhr namhaft gemacht:

1. Die Erledigung des Gesetzentwurfesüber den Verkehr mit Lebensmitteln und
einigen Gebranchsgegenständen;

2. die sorgsame Überwachung der Verhandlungen der Vereine und Versammlungen
der Approvisioniernngs-Gewerbsleute, besonders mit Rücksicht ans das Gesetz vom
7. April 1870, Nr . 43, R . G. Bl . ;

3. eine strengere Handhabung der Kundmachung der galizischen Statthalterei vom
20. März 1890, Z . 9814 , betreffend die Aufnahme des Fleisches in den galizischen
Eisenbahnstationen, dann weitere Herabsetzung der Frachtsätze für Fleischtransporte,
Einführung direeter Vieh- und Fleisch-Eilzüge, Beistellnng von Kühlwaggons in aus¬
reichender Menge und Abstellung des zu langen Znrückhaltens der Viehtransporte in
den Beschanstationen.

Bezüglich des Punktes 2 hat die k. k. Statthalterei angeordnet, die Thätigkeit
der Genossenschaften der Approvisionierungsgewerbestrenge in der Richtung zu über¬
wachen, dass sich dieselben jeder Beschlussfassung enthalten, welche auf Erhöhung der
Marktpreise der Lebensmittel und anderer Artikel des täglichen Verbrauches abzielen.
Tie Genossenschaftscommissüre wurden im Sinne dieses Auftrages angewiesen, derlei
Anträgen oder Beschlüssen auf das energischeste entgegen zu treten.

Der Magistrat wurde gleichzeitig beauftragt mit Rücksicht darauf, dass derlei
Anträge und Beschlüsse offenbar den Bestimmungendes VII . Hauptstückes des Gewerbe¬
gesetzes widerstreiten, gegen die Schuldtragenden im Grunde des 8 131 der Gewerbe¬
ordnung strafweise Vorzugehe».

Die im Punkte 3 angeregten Maßnahmen veranlasStendie k. k. n.-ö. Statthalterei,
an das k. k. Handelsministerium zu berichten und hat letzteres mit Erlass voni
5. November 1892, Z. 32.975 eröffnet, dass eine weitere Herabsetzung der Bahn¬
frachtsätze für Fleischtransporte nicht möglich sei, übrigens der Betrag der
Frachtgebür ans die Preise des Fleisches keineswegs einen wesentlich vertheuernden
Einfluss nehme.

Bezüglich der Verladung von Fleischtranspvrten in nicht eisgekühlten Wagen, sowie
der übermäßige» Ausnützung der letzteren wird in dem Erlasse bemerkt, dass infolge
des Anfhörens des Schaffleisch-Exportes nach Paris 17 verfügbar gewordene Fleisch¬
wagen den galizischen Linien zugewiesen worden sind, daher nunmehr 67 Kühlwagen und
20 Hackenwagen in Verwendung stehen, so dass den weitestgehenden Anforderungen des
Verkehres entsprochen werden kann.
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Zur Versorgung der kühlivagen mit Eid werden seitens des ConsortinmS für

Eisliesernng bei Bahntransporte » in den Stationen Czortkow , Trohobyz , Kalnsz , Kolomea,

Krakau , Lemberg , PrzemySl , Rzeszvw nnd Sannt EisdepotS unterhalten.
Tie mit Eis gefüllten Eiswagen werden van den Eisbestellstationen nach jenen

seitwärts gelegene » Stationen dirigiert , von welchen ein regelmäßiger Fleischverkehr

stattfindet . Dagegen ist eine Versorgung mit Kühlwagen für Stationen , von welchen nur

sporadisch und in minimalen Quantitäten Fleisch zur Ausgabe gelangt , undurchführbar.

Tie Einführung direeter Eilzüge für Transporte von lebenden Thieren nnd

frischem Fleische betreffend , weist das k. k. Handelsministerium darauf hin . dass solche

Züge ans Galizien und der Bukowina schon dermalen verkehren . Eine weitere Erhöhung
der Transportgeschwindigkeit erscheine sowohl vom betriebstechnischen als auch vom betriebs¬

ökonomischen Standpunkte nnthunlich . Rücksichtlich der Zurückhaltung von Biehzügen in

Beschanstationen wurde darauf hingewiesen , dass es sich nicht um einen längeren Auf¬

enthalt in den Beschanstationen . sondern in den Rangierbahnhöfen handelt , weshalb die

k. k. General -Jnspeetion der österreichischen Eisenbahnen Veranlassung genommen habe,

über die diesfalls erhobene Beschwerde ans die Abstellung dieses Übcistandes Einfluss zu
nehmen.

1 Erhöhung der Rindsleischpreise.  Im September 1890 wurden in den

/ Bänken der Fleischhauer nnd Fleischverschleißer Wiens die Detailfleischpreise erheblich

erhöht . Als Grund dieser Preiserhöhung wurden von der Fleischhancrgenossenschaft die

verminderten R' indviehauftriebe ans dem Wiener Eentralviehmarkte angeführt.

Der Bürgermeister sah sich daher veranlasst , am 19 . November 1890 in einer Eingabe

an das k. k. Ministerium des Innern die Verhältnisse der Fleischapprovisionierung der Stadt

in eingehender Weise zu beleuchten und die Bitte zu stellen , dass das aus Grund deS

^ 7 deS Riuderpestgesetzcs vom 29 . Februar 1880 , R . G . Bl . Nr . 67 mit Verordnung
der k. k. Ministerien des Innern , der Justiz , des Ackerbaues nnd des Handels vom

17 . Deccmber 1881 , R . G . Bl . Nr . 148 bis auf weiteres ausgesprochene Verbot der

Ein - nnd Durchfuhr von Rindvieh ans Russland nnd Rumänien aufgehoben , an den

östlichen Reichsgrenzen gegen Russland und Rumänien unter fachkundiger Leitung

Schlachthäuser für den Import des Fleisches nach Wien errichtet , beziehungsweise dass
der Gemeinde Wien die bestandenen Contumazanstalten seitens der Regierung unent¬

geltlich für diesen Zweck überlassen werden.

Auch der Gemeinderath hat sich mit dieser Frage eingehend beschäftigt nnd nach
längeren Berathungen , bei welchen die vorerwähnte Eingabe des Bürgermeisters zur

Kenntnis des Gemeinderathes gebracht wurde , in der Plenarsitzung vom 20 . Februar 1891

folgende Beschlüsse gefasst:

1 . Die Eröffnung der rumänischen und russischen Grenze für die Vieheinsuhr sei zu erwirke » .
Die Einfuhr des Viehes habe direct zur Schlachtung und in plombierten Wagen zu geschehen.

2 . Für den Fall , als die Regierung aus handelspolitischen oder veterinärpolizeilichen

Gründen die Eröffnung der russisch-rumänischen Grenze nicht gestatten sollte , sei die Ausfuhr von
lebendem Vieh aus Österreich zu verbieten.

8 . An den Reichsgrenzen seien von der Commune Schlachthäuser zu errichten , beziehungs¬
weise die Contumazanstalten in solche Schlachthäuser mit Kühlräumen »mzuwnndeln.

4 . Die von der Gemeinde abhängigen Fleischverkanfsstände seien strenge zu beaufsichtigen,
damit eine Erhöhung der Fleischpreise vermieden werde.

t>. linier Voraussetzung der Gestattung der Vieheinfnhren soll ein minimaler , besser gar kein
Zoll aus Vieh , Fleisch re. festgesetzt werden.
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6. Ter Vieh- und Fleischtcanspvrl hat in Exprestzügen zn geschehen.
7. Bezüglich der Haftung beim Viehtransporte ist eine Reform der Vorschriften wün¬

schenswert.
8. Die Eisenbahnen sollen verhalten werden , eine genügende Menge geeigneter Waggons

zur Verfügung zu stellen.
9. Für ausgezeichnete Viehzuchten sind von Zeit zn Zeit Prämien an kleinere Viehzüchter

zur Anspornung zu ertheilen.
10. Die Regierung wolle dahin wirken, dass in den einzelnen Kronländern landwirtschaft¬

liche Casinos und Borschusscassen gebildet werden , um die kleineren Viehzüchter finanziell zu
unterstützen.

11. Der Gemeinderath spricht seine Meinung aus , dass der Wiener Markt als innerhalb
der Verzchrnngssteuerlinie bestehend, anzusehen ist.

12. Die Händler des täglichen Fleischmarktes und der Marktstände , welche Büffelfleisch
verkaufen , sind zu verhalten , diese Fleischgattung als „Büsfelfleisch" zu bezeichnen.

13. Es ist ein Comitä von 8 Mitgliedern einzusetzen, welches unter Zuziehung des Refe¬
renten des Marktdepartements und des Vorstandes des Marktamtes sich mit dem Studium einer
rationellen Approvisionierung Wiens befassen soll.

14. Der Magistrat wird beauftragt , die Organe des Marktamtes anzuweisen , bezüglich des
Verkaufes unreifer Kälber den Z 22 der Dienstesinstrnctivn strenge zn handhaben.

15 . Für den Detailverkauf von Fleisch in den Bezirken seien und zwar sowohl in den
Bezirken als auch in den Detailhallen nach Bedarf Verknufsstände zu errichten.

Mit Bericht vom 10 . März 1891 , Z . 71 .571 wurde das k. k. Ministerium
des Juneru gebeten, die Wünsche des Gemeinderathes zu berücksichtigen; weiters wurde
auch die k. k. n.-ö. Statthalterei mit Bericht vom 15 . März 1891 Z . 350 .043 ersucht,
insoweit die vom Gemeinderathe zur dauernden Behebung der stets wiederkehrenden
Fleischtheuerung als nothwendig bezeichneteu Maßnahmen von der Entschließung der
Regierung abhängig sind, die Gemeinde Wien wirksam zn unterstüben.

Was die im Wirkungskreise der Gemeinde gelegenen Maßnahmen anbelangt , so
wurden die zur Durchführung derselben erforderlichen Schritte eingeleitet.

Bis zum Schlüsse der Berichtsperiode war eine Entscheidung der Regierung
bezüglich der vorbezeichneteu Wünsche der Gemeinde nicht erfolgt.

Kohlentariffrnge.  Eine im Jahre 1888 von der Gemeinde Wien überreichte
Petition an das k. k. Handels -Ministerium , betreffend die Herabsetzung der Tarife der
Kaiser Ferdinands -Nordbahn für Kvhlentransporte nach Wien war insoferne von Erfolg
begleitet , als die genannte Bahn vom 1. Jänner 1890 an die Frachtsätze für die
Beförderung mineralischer Kohle aus den mährisch-schlesischen und preußisch-schlesischen
Revieren um 2 Kreuzer pro 100 Kilogramm für den Fall ermäßigt hat , wenn es sich
um solche Sendungen mineralischer Kohle handelt , welche mit directen Frachtbriefen
versehen, zur Approvisionierung Wiens bestimmt, am Wiener Nordbahnhofe oder welche,
mit directen Frachtbriefen versehen, in Floridsdorf -Donanfeld abgeladen und bezogen
werden.

Im Jahre 1892 wurde neuerlich eine Petition an das k. k. Handels -Ministerium
gerichtet, damit dasselbe in Gemäßheit des Artikels II , 8 7, P . 3 des Gesetzes vom
0. September 1885 , R . G . Bl . Nr . 122 und 8 21 der Nordbahnconcessionsurkunde
vom 1. Jänner 1886 , R . G . Bl . Nr . 7 von der Kaiser Ferdinands -Nordbahn die
Berwendung des 100 fl. für jede Aetie überschreitenden Reingewinnes zur Tarifreduction
für Kohle und insbesonders die Ausdehnung der seit 1. Jänner 1890 erfolgten Tarif-
Herabsetzungum 2 Kreuzer pro 100 Kilogramm für sämmtliche Bahnhöfe Wiens verlange.

Infolge dieser Activn wurde noch im Jahre 1892 die Ausdehnung dieser Fracht¬
ermäßigung auf alle übrigen Bahnstationen Wiens bewilligt.
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6. Märkte.
s » Markt- und viehtriebirdnuiig

I . Marktordnung.
Infolge der Einverleibung der Borortegemeinden wnrde die im Jahre 1863

erlassene Marktordnung für die offenen Lebensmittelmärkte der Stadt Wien auf Grund
des Stndtrathsbeschlusses vom 2 . December 1891 und des Erlasses der k. k. n .-v. Statt¬
halterei vom 15 . December 1891 , Z . 77 . 162 ans das erweiterte Wiener Gemeinde¬
gebiet ausgedehnt . Der in der Marktordnung enthaltene Marktgebnrentaris trat in den
Bezirken XI , XII , XIII , XVI , XVIII und XIX mit 1. Jänner 1892 , riicksichtlich der
im XIV . Bezirke in der bestandenen Gemeinde Rudvlfsheim befindlichen Lebensmittel-
märkte am Centralmarktplahc und in der Marktgasse und Schönbrunnerstraße am
I . Oktober 1893 , rücksichtlich der im XV . Bezirke in der bestandenen Gemeinde
Fünfhans befindlichen Märkte und Standplüste am 1. Juli 1892 und rücksichtlich der
im XVII . Bezirke Hernals am Dvrnerplatze und am Gürtelspiegel befindlichen Märkte
am 1. Mai 1892 in Wirksamkeit.

Seit I . Oktober 1893 werden die Marktgebüren ans sämmtlichen Märkten des
erweiterte » Gebietes der Stadt Wien in eigener Regie der Gemeinde eingehoben , infolge
dessen die Zahl der Marktgebiiren -Einsammler ans 19 vermehrt wurde.

Mit dem Gemeinderathsbeschlnsse vom 17 . März 1893 wurde den Markt-
gebüren - Einsammlern die Erhöhung ihres Monatslohnes von je 50 auf je 56 fl . vom
1 . März 1893 an , dann der Bezug einer Dienstkleidung und eines Stiefelpauschales bewilligt.

.llber Ansuchen der Genossenschaft der Marktvictualienhändler hat der Magistrat
auf Grund der Marktordnung für die k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien den
nachstehenden Lvhntarif mit Bestimmungen über das Verhalten der Hilfsarbeiter
auf den Bictualieumürkten erlassen.

-Lohntarif für die Markthekfer auf den Wiener Dietnaktenmärkten.
D i e n st l e i st u n g Entlohnung *!

Pvst -Nr . 1. Für das Adladen eines großen Fasses oder einer großen Kiste vom Wagen — fl. 10 kr.
„ 2. Für das Ausladen eines großen Fasses oder einer großen Kiste auf einen

Wagen . — „ 20 „
„ 3 . Für das Auf- oder Adladen eines mittelgroßen Fasses oder einer mittel¬

großen Kiste . — „ 10 „
„ 4. Für das Aus- oder Adladen eines kleinen Fasses oder einer kleinen Kiste — „ 5 „
„ 5. Für das Auf- oder Abladen eines großen Korbes mit Grünwaareu . . — „ !> „
„ 6. Für das Auf- oder Abladen einer großen Butte . — „ 3 „
„ 7. Für das Auf- oder Abladen eines kleinen Büttels oder Korbes 1 „
„ 8. Für das Abladeu eines einspännigen Wagens mit Körben oder Bütteln — „ 30 „
„ 9. Für das Abladen eines zweispännigen Wagens mit Körben oder Bütteln — „ 50 „
„ 10. Für das Abladen eines Möbelwagens mit Obst, Olurken re. — „ 00 „
„ 11. Für das Abladen eines Möbelwagens mit Erdäpfeln in Säcken , Zwiebeln

in Rohrsäcken, Obst in Kisten u . s. w. 1 „ — „
„ 12. Für das Zustreifen eines großen Fasses oder einer großen Kiste zu den

Verkaussständen , zu oder auf den Wagen des Käufers . — „ 20 „
„ >3. Für das Zustreifen eines mittelgroßen Fasses oder einer solchen Kiste zu

den Verkaufsständen , zu oder auf den Wagen des Käufers . — „ 5 „
„ 14. Für das Zustreifen eines kleinen Fasses , Korbes , Erbsensackes oder einer

solchen Kiste zu den Verkaussständen , zu oder auf den Wagen des Käufers — „ 2 „
„ 15. Für das Ausladen eines Obstschiffes am Schanzl per Büttel oder Kiste — „ 3 „
„ 10. Für die Dienstleistung beim Verkaufe per Tag . 2 „ — „

Die nngesepten Löhne sind nur für volle Olefäße und ohne Rücksicht ans die bei der
Dienstleistung beschäftigten Personen zu bezahlen.
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Aekimmungen üvcr das Verhakten der KtkfsarSeiter auf den VictuakienmLrkten.
Die Hilfsarbeiter werden vom Marktamte ausgenommen und haben während ihrer Anwesenheit

ans dem Markte die ihnen vom Marktamte zugewiesene Blechnummer in leicht sichtbarer Weise aus
der Brust zu tragen, sich gegen Jedermann anständig und höflich zu benehmen und den Anordnungen
der Marktbeamten unbedingt Folge zu leisten. Es ist den Hilfsarbeitern verboten, auf ihre eigene
Rechnung Handel zu treiben, sich in einen augefaugenen Handel zu mengen, auf die Bestimmung
der Marktpreise Einfluss zu nehmen, und sich den Marktparteien aufzudrängen.

Die Hilfsarbeiter dürfen außer den tarifmäßigen Lohnsätzen keine weiteren Gebüreu, wie
ei» sogenanntes Abfass- oder Abmessgeld und dergleichen beanspruchen.

Jeder Hilfsarbeiter hat diesen Lohntnrif stets bei sich zu tragen und über Berlnngen
vorzuzeigen.

Gegen jene Hilfsarbeiter, welche ihre Befugnisse überschreiten, sich unanständig benehme»
oder die Ruhe und Lrdnung auf dem Markte störe», wird nach der Marktordnung für die
k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien mit Geld- oder Arreststrafen und im Wiederliolungsfalle
mit der Wegweisuug vom Markte vorgegangen.

Vom Magistrate der k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien, am 4. Mürz 1898.

2. Viehtriebordnung.
Mit Magistrats -Kundmachung Vvm 22 . April 1893 wurde eine Piehtrirb-

ardnuug für das erweiterte Wiener Geineindegebiet  erlassen, welche Bestimmungen
über das Treiben von Großhvrnvieh und Schafen , sowie über den Transport von
Kälbern und Schweinen enthalt . Dieselbe lautet:

Biehtriebvrdnung der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien.
I. Bestimmungen für das Treiben von Großhornvieh.

8 1. Das Treiben von Großhornvieh mit Ausnahme der Rutzrinder ist im Gemeindegebiete
von Wien nur auf den hiezu bestimmten Triebwege» und gegen genaue Beobachtung der in dieser
Biehtriebordnung enthaltenen Vorschriften gestattet.

8 2. Das Abtreiben des Großhornviehes vom Wiener Eentral-Biehmarkte in die Wiener
Schlachthäuserin Gumpeudorf, Meidling, Hernals und Nussdors, sowie über die Verzehrungs¬
steuerlinie hinaus , ist nur in den Tagesstunden, und zwar in den Monaten November, Deeember,
Jänner und Februar bis 4 Uhr, in den übrigen Monaten aber bis 6 Uhr Nachmittags gestattet.

8 8. Großhornvieh darf vom Central-Viehmarkte und von jenen Bahnhöfen, in welchen eine
Ausladung desselben stattfindet, nur gekoppelt und nur in Partien von höchstens 20 Stücken
getrieben werden.

8 4. Jeder Vieheigenthümer hat znm Treiben seines Hornviehes die erforderliche Anzahl
von Treibern beizustellen, und zwar:

a) Für ein einzelnes Thier, welches an der Leine zu führen ist, oder für zwei Tyiere einen
Treiber;

Ist für eine Partie von 3 bis 10 Stück zwei  Treiber;
c) für eine größere Partie bis 20 Stück drei  Treiber.

Bei Verwendung von zwei oder drei Treibern hat einer vor den Thiercu zu gehen, um das
Ausbrechen derselben zu verhindern.
Wo es die Breite der Straße gestattet, ist das Treiben des Viehes ans den Tramway¬
geleisen verboten.
8 5. Zum Treiben des Großhornviehes dürfen unter Verantwortung des Eigeuthümers un¬

brauchbare und verlässliche Individuen mit Ausschluss von Kindern verwendet werden.
Treiber, welche dem für Dienstleistungen auf dem Eentral-Biehmarkte behördlich bestellten

Personale entnommen werden, sind verpflichtet, ihre vom Marktamte erhaltenen Nummern auch
während des Treibens auf eine leicht sichtbare Weise zu tragen.

Der Name des Leiters des Triebes, sowie die Namen der übrigen Treiber werden vom
Marktamte in den betreffenden Abtriebszettel verzeichnet und wird letzterer dem Leiter des Triebes
eingehändigt.

8 6. Die einzelnen Partien dürfen »nr in einem Abstande von beiläufig 30 Schritten
getrieben werden.
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Während des Treibe »-:- ist da-: Fnsammenziehen mehrerer Partien untersagt . Die Treiber
haben während des ganze» Weges nninittelbnr bei der Partie , zu der sie gehören , zu verbleiben,
jedes ungerechtfertigte Anhalten der Thiere zu unterlassen und sich insbesondere jeder Misshandlung
der Thiere bei Vermeidung der gesetzlichen Strafen zu enthalten.

^ 7. Vom Ceutral -Viehmarkte darf das Großhornvieh zu seinem Bestimmungsorte nur ans
folgenden Wegen getrieben werden:

Durch das rückwärtige Thor des Eentral -Viehmarktes in die Döblerhofgasse , von da auf
der Simmeringer Hauptstraße zum Biadnct der Wien -Aspangbahn , dann gegen die Skene 'sche
Fabrik , weiter nach Übersetzung des Staatsbahnkörpers über die Simmeringerstraße des X. Bezirkes
bis zum protestantischen Friedhofe , dann auf dem um diesen Friedhof herum angelegten Triebwege
sohin durch den Matzleinsdvrser Biaduet der Südbahn über die St . Marx -Meidlingerstraßc.

Bon da sind jene Rinder , welche für das Gnmpendorfer Schlachthaus  bestimmt sind,
über den Margarethener Gürtel dorthin zu treiben , dagegen sind jene Rinder , welche für das
Meidlinger Schlachthaus  bestimmt sind, durch die Wilhelmsstraße , Meidlinger Hauptstraße,
den Feldweg , zum Schlachthanse eventuell durch die Lnudongasse in das Schlachthaus zu bringen.
Rinder , welche ins Hernalser Schlachthaus  getrieben werden , haben ihren Weg über den
Margarethener -, Gaudenzdorser -, Mariahilfer -, Neubau - und Lerchenfelder Gürtel , dann weiter
durch die Hasnerstraße , Gablenzgasse , Possingergasse und die Wattgasse in Ottakring , sohin
in die Bahn -, Sanier - und Schmerlinggasse in Hernals und nach Übersetzung der Hernalser
Hauptstraße in die Nesselgnsse zum Schlachthaus zu nehmen . Rinder endlich, welche für das
Schlachthaus in Nussdorf  bestimmt sind, haben nach Passierung der Gürtelstraße folgende
Richtung einzuschlagen : Vom Lerchenselder Gürtel durch die Veronikagasse in Ottakring und Hernals,
die Martinsstraße in Währing , sohin durch die Feldgasse nach Döbling uno hierauf durch die
Schegar - und Hirschengasse in die Nnssdorferstraße und Grinzingerstraße in das genannte Schlachthaus.

Für Rinder , welche nach Brunn , Mödling , Baden u. s. w. gebracht werden sollen, wird
die Triesterstraße als Triebstraße bestimmt.

8 8. Beinlvieh darf nur dann getrieben werden , wenn es vom Marktamte als marschsähig
erkannt wird ; im anderen Falle ist dasselbe mittels geeignet constrnierter Wägen zu transportieren.

Insbesondere aber sind scheue oder nicht marschfähige Stiere direct vom Markte in das
Schlachthaus St . Marx zu bringen und daselbst zu schlachten; andere Stiere dürfen nur unter
besonderen Vorsichten vom Markte abgetrieben und müssen gefesselt und mit Blenden versehen,
mindestens von je zwei Treibern geführt oder auf geeigneten Wägen transportiert werden.

II. Bestimmungen für den Transport der Kälber und Schweine.
8 !». Kälber und Schweine dürfen in Wien nicht getrieben nnd nur mittels hiezu geeigneter

Wägen transportiert werden.
III. Bestimmungen für das Treiben von Schafen.

8 10. Das Treiben von Schafen in den Bezirken I bis IX ist mit Ausnahme der Bezirks-
theile Kaisermühlen nnd Neu -Margarethe » untersagt.

In den Bezirkstheilen Kaisermühlen und Nen -Margarethen und in den Bezirken X bis XIX
können für den Localconsnm bestimmte Schafe in Partien bis zu 20 Stücken auch zur Tageszeit
getrieben werden , wobei jedoch jede solche Partie von zwei Treibern begleitet sein muss.

Das Treiben größerer Schafpartien , welche für den Localconsnm in den Bezirken X bis XIX
bestimmt sind, ist nur zur Nachtzeit, d. i. von 10 Uhr nachts bis 5 Uhr früh und nur ans de»
im 8 7 bezeichneten Wegen gestattet.

8 11. Schasheerden , welche — für den Export bestimmt — auf dem Penzinger Rangier
bnhnhofe verladen werden sollen, sind auf der im 8 7 vorgeschriebenen Triebsronte bis znm
protestantischen Friedhose ans der Simmeringerstraße nnd von da ans der Triester Reichsstraße bis
zur Spinnerin am Kreuze und sohin auf folgendem Wege weiter zu treiben : Auf dem sogenannten
Gerichtswege bis zur Breitenfurterstraße , dann ans dieser bis zur Einmündung der Hetzendorfer
Hauptstraße , weiter längs dieser über die Verbindungsbahn auf dem nach Lainz führenden Feld
wege lHetzendorfergassei bis zur Lainzer Hauptstraße , dann auf der Lainzer Hauptstraße und in der
Fortsetzung auf dem Feldwege nach Unter -St . Veit , in die Kirchcngasse, über die Baumgartner
Brücke in die Schafstallnngcn in Bnnmgarten.

Diese Schaftriebe dürfen nur in den Nächten vom Sonntag ans Montag , Mittwoch aus
Donnerstag nnd Donnerstag ans Freitag , und zwar von 10 Uhr nachts bis 5 Uhr früh  stnttfinden.
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Z ch>u ss b e st i m m n n gen.

8 12 . Die Überwachung der genauen Einhaltung dieser Biehtriebordnung wird durch die
Lrgane des städtischen Marktamtes und der k. k. « icherheitswache geübt.

Zu diesem Zwecke werden diese Lrgane an Markttagen die vorgeschriebenen Viehtriebsrouten
begehen , verkommenden Falles die entsprechenden Verfügungen treffen nnd Übertretungen dieser
Viebtriebordnung zur Strafamtshandlnng anzeigen.

8 18 . Übertretungen dieser Viehtriebordnnng werden auf Grund des 8 03 des Gemeinde-
statntes für Wien mit Geldstrafen bis zu 200 fl . , beziehungsweise mit Arrest von je einem Tage
für 5 st. bestraft.

8 14 . Diese Bestimmungen treten sofort in Kraft.

d> Centralviehmarkt in St. Marr.
Der Wiener Centralviehmarkt in St . Marx ist , znfvlge Verordnung der k. k.

Ministerien des Innern , des Handels und des Ackerbaues vom 30 . Jänner 1892,
R . G . Bl . Nr . 29 der einzige Markt sür den Berkans von zur Schlachtung bestimmten
Großhornvieh , von Kälbern , Schafen nnd Schweinen für das ans Grund des Gesetzes
vom 19 . December (M G . Bl . Nr . 45f erweiterte Gemeindegebiet der Stadt Wien
und folgende Gemeinden der Umgebung Wiens : Hadersdorf , Mauer , Weidlingbach,
Weidling , Aspar » a . d . Donau , Albern , Klosterneuburg , Floridsdorf , Donanfeld , Groß-

Jedlersdvrf , Jedlesee , Kagran , Schwechat , Jnzersdorf am Wienerberge , Kledering,
Sber -staa , Unter -Üaa , Rvth -Nensiedl , Alt - nnd sti' cu -Erlaa , Atzgcrsdorf.

Aus diesem Markte darf nach Maßgabe des 8 32 der Marktordnung auch init Fleisch.
Fettwaren , Wild , Geflügel nnd für den Consnm bestimmten Bügeln gehandelt werden.

Die Art der Entrichtung der Berzehrnngssteuer ans dem Centralviehmarkte wird
durch die Verordnung der k. k. Finanz -Landesdireetivn vom 13 . Juli 1891 , Z . 1149 Pr . ,
zur Vollziehung des Gesetzes vom 10 . Mai 1890 wegen Änderung der Wiener
Lünienverzehrungssteuer und wegen Einführung der Linienverzehrungsstener in mehreren
Vororten von Wien sL. G . Bl . Nr . 41 ex 1891 > bestimmt.

Nachdem in Gemäßheit der eben bezogenen Verordnung Vieh der Tarifnummern
4 , 5 nnd 6 in lebendem oder geschlachtetem Zustande über die Wiener Berzehrungs-
stcnerlinie ans den Centralviehmarkt in St . Marx ohne Versteuerung gebracht und dir
Verpflichtung zur Zahlung der Verzehrungssteuer für dieses Vieh erst bei dessen Hin¬
wegbringung vom Markte , eventuell bei der Übernahme zu dem am Marktplatze statt-
sindenden Consnm eintritt , so hat der Verkauf des vorbezeichneten Viehes auf diesem

Markte ohne Einrechnnng der Verzehrungssteuer in den Kaufpreis stattznfinden , nnd
sind demgemäß auch die erzielten Preise nur exclusive Berzehrnngssteuer zu notieren.

Wiewohl der Centralviehmarkt in St . Marx erst in den Jahren 1879 bis 1884
erbaut worden ist nnd bis znm Jahre 1888 mehrere Lbjecte zugewachsen waren , machte
sich immer wieder der Übelstand bemerkbar , dass die baulichen Anlagen dieses Marktes
den Anforderungen des Viehverkehres nicht vollkommen entspreche » .

Vermehrung der Rinderstallungen . Seit der Auslassung des Pressbnrger

Marktes hatten die Auftriebe von Rindern auf dem Centralviehmarkte eine solche
Steigerung erfahren , dass die vorhandenen Rinderstallungen zur Aufnahme des Markt¬

viehes nicht mehr genügten.
Der Gemeinderath bewilligte auch mit dem Beschlüsse vom 11 . April 1890 die

Demolierung der alten hölzernen Nothstallungen Nr . 9 nnd 10 nnd an Stelle dieser
den Ban von drei Ttallgebänden IX , X und XI , sowie auch den Ban eines Feuer-
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ivehrfilialgebäudes und einer Wächterhütte nach dem vom Stadtbauamte hicfür aus-
gearbeiteteu Projeete.

Bon diesen Stallungen besitzt jener mit Nr . IX , welcher 148 .^ Meter lang
und 26 .20 Meter breit ist , 18 Abtheilungen für je 50 Rinder , der Stall Nr . XI,
welcher 66 .gg Meter lang und 21 .gg Meter breit ist, 8 Stallab Heilungen für je
40 Rinder und der Stall Nr . X bei einer Länge von 41 .gg Meter und einer Breite
von 16 .2g Meter 5 Abtheilungen für je 80 Rinder , so dass alle drei Stallungen zusammen
einen Fassungsraum für 1370 Thierc enthalten.

Mit dem Bau der Stallungen wurde im Juni 1890 begonnen und sind die

Arbeiten derart beschleunigt worden , dass der große Stall Nr . IX Ende November
1890 , der Stall dir . X Ende Jänner 1891 und der Stall Nr . XI im Juni 1891 beendigt
werden konnte.

In jedem dieser drei Stalltracte wurden Eementbetongewvlbe nach dem System
Monier mit Spannweiten von 5 zu 5 Meter hergcstellt , und zwar in der Weise , dass
bei den zwei größeren Stalltracteu ans diese Gewölbe sofort die Dachdeckuug mit Holz-
eement gemacht wurde , wogegen der Stalltract X wegen des geschaffenen Futterbodens
eine Schiefereindeckung erhielt.

Das Losten erfordern !? für den Ban der vorgenannten Objecte stellte sich auf
250 .886 fl . 48 kr., wobei jedoch bemerkt wird , dass in den Stallungen Nr . IX und
XI die Herstellung des Metallicpflasters im Betrage von circa 11 .000 fl . wegen der
voraussichtlichen Setzungen des Untergrundes nicht sofort zur Ausführung gelangte,
sondern auf spätere Zeit verschoben werden musste.

Es sind nunmehr am Viehmarkte zu St . Marx 22 Rinderstallungen (8  hölzerne
und 14 gemauerte ) mit einem Fassungsraume für circa 4500 Rinder vorhanden.

Bezüglich der gemauerten Rinderstallungen ist noch besonders zu bemerken , dass
in denselben auf Grund des Gemeinderathsschlnsses vom 10 . November 1893 eine aus

veterinürpolizeilichen Rücksichten gebotene Verbesserung , nämlich die Untermauerung
sämmtlicher Fntterbarren und die Herstellung von Abtheilungswänden mit den Kosten
von circa 10 .370 fl . in Ausführung gebracht wird.

Erweiterung der Schweineverkaufshalle . Infolge der gesteigerten Austriebe
auf dem Borstenviehmarkte ergab sich die Nothwendigkeit , die Berkaufsstände in der

Schweineverkanfshalle zu vermehren.
Der Genieinderath genehmigte mit dem Beschlüsse vom 2 . September 1892 die

Vergrößerung der Schweinehallc durch die Verbauung eines Theiles des Hofe ? derselben
mit dem Kvstenerfvrdernisse von 68 .212 fl . 70 kr., wodurch der Fassungsraum der Halle

ans circa 10 .000 Otück Schweine gebracht wurde . Gleichzeitig wurde auch die Her¬
stellung von Sammelständen für die angetansten Schweine mit einem Fassnugsraume
für circa 1600 Stück bewilligt.

Auch wurden zur rascheren Abwickelung des Geschäftsverkehres am Schweine¬
markte bei der Schweinehalle noch zwei Viehwagen aufgestellt.

Vermehrung der Szallase . Auch die aus dem Biehmarkte befindlichen Szallase,
welche zur Unterbringung der Fettschweiue vor dem Markttage bestimmt sind , erwiesen
sich infolge der größere » Zufuhren von Fettschweinen aus Ungarn als unzureichend.

Dem schon seit längerer Zeit bestehenden Bedürfnisse nach Vermehrung der Szallase
wurde durch den Gemeiuderathsbcschluss vom 9 Februar 1894 Rechnung getragen,
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mit welchem der Bau eines fünften Szallasgebändcs für 1600 Stücke, nwfür die Kosten
mit 70.000 fl. veranschlagt sind, genehmigt wurde. Der Bau wird im Jahre 1894
ansgeführt, und werden nach dessen Vollendung am Viehmarkte Stallränme für eirca
7000 Stück Fettschweine vorhanden sein.

Ergänzung und Verbesserung der Einrichtung der Kälberverkaufs¬
halle . Die schon im Verwaltungsberichte pro 1888 besprochene Vervollständigung
der eisernen Einrichtung der Kälberverkanfshalle, beziehungsweise der Vermehrung der
Riemennägel zum Anhängen der Waidnerthiere, wurde im Jahre 1889 mit den
Kosten von 6505 fl. in Ausführung gebracht.

Infolge Gemeinderathsbeschlusses vom 18. Juni 1890 wurde der Beinlvieh-
markt , der bis dahin ans einem eigenen offenen Marktplätze, westlich von der
Kälberhalle abgehalten worden war, in die Kälberhalle verlegt.

Dies brachte jedoch, nachdem die Kälberhalle für die Einstellung von Rindern
nicht hergerichtet war, den Übelstand mit sich, dass die Halle während des Marktverkehres
durch die im Abflüsse behinderte Jauche im hohen Grade verunreinigt wurde.

Auch war durch die Benützung der vorhandenen im Laufe der Zeit schadhaft
gewordenen Hürdengitter zum Anhängen der Rinder die Sicherheit der Marktbesncher
gefährdet. Behufs Abstellung dieser llbelstände wurde mit dem Gemeinderathsbeschlusse
vom 6. Oetober 1898 die Reconstruction des Hallenfnßbodens und in Verbindung
damit die Verbesserungder Canalisierung und die Herstellung neuer Anhängevorrich-
tnngen mit den Kosten von 8540 fl. genehmigt.

Vergrößerung der Bahnhosanlage . Wie bereits im letzten Verwaltnngs-
berichte angeführt ist, wurde der Magistrat mit dem Gemeinderathsbeschlussevom
31. Juli 1888 ermächtigt, mit der priv. österreichisch-ungarischen Staatseisenbahn-
Gesellschnft Verhandlungen in der Richtung einznleite», dass dieselbe die Herstellung
und den Betrieb einer Zweigbahn zu den Szallasen ans ihre Kosten gegen eine ent¬
sprechende Znstreifgebür übernehme.

Die diesfalls zwischen der priv. österreichisch-ungarischen Staatseisenbahngesellschast
und der Gemeinde gepflogenen Verhandlungen, welchen das von Elfterer ausgearbeitete
Project zur Grundlage diente, führten zum Abschlüsse einer Vereinbarung clcllo.
4 . Juli 1891 , wornach sich die Gemeinde Wien verpflichtete, alle zum Baue der
fraglichen Bahn erforderlichen und im Eigenthnme der Gemeinde Wien befindlichen
Grundflächen «circa 7500 der Staatseisenbahngesellschast zum Zwecke des Baues
und Betriebes der Szallasenbahn unentgeltlich für die Dauer des Bestandes der in
Rede stehenden Schleppbahn zur Verfügung zu stellen, wogegen die Gesellschaft die
übrigen zum Bane der Szallasenbahn nöthigen, nicht im Eigenthnme der Gemeinde
Wien befindlichen Grundflächen (circa 5060 5 mch auf ihre Kosten zu erwerbe» hatte.

Die Gemeinde Wien übernahm weiters die Verpflichtung, die gesammten Erd¬
arbeiten, welche zur Herstellung des Bahnkörpers für die circa 700 Meter lange Zweig¬
bahn sammt den Answeichgeleisen nothwendig waren, bis zur Höhe der llnterbankrvnc ans
itzre Kosten herzustellen, wogegen die Bahngesellschaftden Oberbau, die gesammten
Rebenarbeiten, Schup- nnd Kunstbauten n. s. w. auf eigene Kosten durchzusützren, die
Strecke projcctgemäß fahrbar herznstellen und in Betrieb zu setzen hatte.
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Die Gebür für die Benützung der Szallasbahn wurde für die ersten 5 Jahre,
laufend vom Tage der Betriebserösfnuug der Szallasbahn , mit 90 Kreuzer per beladenen
Waggon festgesetzt.

Am 3. Juli 1891 wurde mit den von der Gemeinde zur Ausführung über¬
nommenen Arbeiten begonnen und am 12. August 1891 der fertig gestellte Unterbau
der österreichisch-ungarischen Staatseisenbahngescllschaft zur Ausführung des Oberbaues
übergeben, nach dessen Fertigstellung am 25 . August 1891 seitens der k. k. Geueral-
Jnspection der österreichischen Staatsbahnen die baupolizeiliche Prüfung der gesammten
Bahnstrecke stattfand und der Bcnütznngscvnsenshiefür ertheilt wurde.

Infolge besonderer Bewilligungen wurde die Ausladerampe der Szallasbahn,
um dieselbe leichter und gründlicher reinigen und desinficieren zu können, mit einem
Metalliepflaster versehen und auf derselbe» hölzerne Verladestande sammt Auf- und
Abtriebsrampen hergestellt.

Die Eröffnung des Betriebes auf dieser Bahnstrecke fand am 14. September
1891 statt.

Eröffnung und Erweiterung des neuen Schlachthauses für den
X . Bezirk , die Bezirkstheile Ren -Margarethen , Kaisermühlen und die Ge¬
meinde Simmering.  Das außerhalb der Verzehrungsftenerlinie am Eentralviehmarkte
zu St . Marx ueuerbaute Schlachthaus für Großhornvieh wurde am 6. Mai 1889
der Benützung übergeben.

Die für die Herstellung dieses Schlachthauses erforderlich gewesenen Baukosten
beziffern sich mit 124.415 ft. 12 kr., wovon auf 1 m2 verbaute Flüche rücksichtlich
der Stallungen 41 fl. 17 kr. und rücksichtlich der Schlachtkammeru 47 fl. 51 kr. entfallen.

Schon nach kurzer Benützung dieses Schlachthauseszeigte es sich, dass mit Rück¬
sicht ans die große Zahl der daselbst zur Schlachtung gelangenden Rinder (dieselbe
betrug in der Zeit vom 6. Mai bis 31 . December 1889 20.517 Stücke! die geschaffenen
Räumlichkeiten für den Bedarf nicht ausreichen und dass sich Erweiterungsbauten als
unbedingt nothwendig erweisen.

Infolge dessen wurde mit den Gemeinderathsbeschlüssenvom 30 . August und
0. September 1889 der Ausbau des vorhandenen Doppelstalles zur Gewinnung eines
weiteren Fassnngsraumes fiir 160 Stück Rinder mit dem Kostenbeträgevon 42.548 fl.,
dann die Adaptierung des vorhandenen Düngerhofes zu einer Schlachtbrücke und einem
Iluschlittüberuahmslvcale, sowie der Zubau eines neuen Düngerhofes, einer Sanitäts¬
schlachtbrückeund einer Sanitätskammcr mit dem Betrage von 10.175 fl. bewilligt.
Diese Zubauten wurden im Jahre 1890 der Benützung zugeführt.

Anlage eines Seuchenhvfes am Eentralviehmarkte. — Mit dem Erlasse
des k. k. Ministeriums des Innern vom 25. März 1889 , Z . 5222 wurde der Mangel
au abgesonderten und in der Nähe der Ausladerampe errichteten Contumazstallungen
mit vollständig von einander abgeschlossenen und auch versperrbaren Stallräumen fiir
solches Marktvieh, welches im verseuchten oder senchenverdächtigcn Zustande oder ans
scuchenverdüchtigen Gegenden einlangt, als ein Gebrechen des Eentralviehmarktes zu
St . Marx bezeichnet und der Magistrat zugleich anfgefordert, diesen Mangel zu beheben,
da sich die Fülle der Zufuhr verseuchter und inficierter Thiere auf Viehmärkteu nicht
immer hintanhalten lassen. Infolge dessen wurde über diesen Gegenstand sofort die Ber-
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Handlung eingeleitet und mit dem Beschlüsse des Gemeinderathes vom 13. September 1886
die Herstellung eines Seuchen Hofes  an der südöstlichen Seite des Eentralviehmarktes
hinter den Szallasen im Prineipe genehmigt.

Der Anlage des Seuchenhvfcs an dieser Seite stand jedoch die entlang dem
Eentralviehmarkte projeetiert gewesene Gürtelstraße im Wege, weshalb die Regierung
vorerst angegangen werden musste, die Tra <;e der Gürtclstraße in der Strecke vom
Donaucanale bis zur Döblerhofgasscin Sinnncring »m cirea 133 m gegen Südost zu
verschieben.

Ans Grund der Allerhöchsten Entschließung vom 6. März 1860 wurde auch mit
dem Erlasse des k. k. Ministeriums des Innern vom 14. März 1890 . Z . 4436 zu
der von der Gemeinde beantragten Änderung der Trace der Gürtelstraße entlang dem
Eentralviehmarkte die Zustimmung ertheilt.

Sohin wurde mit den Gemeinderathsbeschlüssen vom 31. Oetober 1890 und
6. März 1891 der Ankauf der für die Anlage des Seuchenhofes erforderlichen Privat-
gruudstücke im Gesammtausmaße von 33.819 Quadratmeter genehmigt.

Nachdem jedoch das zukünftige Niveau des Seuchenhvfes circa 4 50 m über dem
Niveau der angekauften Grundstücke zu liegen kommt, musste darauf Bedacht genommen
werden, die Anschüttung des ganzen Terrains in möglichst ökonomischer Weise mittels
Zufuhr von Schuttmateriale zu bewerkstelligen und wurde, um eine größere Zufuhr
von Anschüttungsmateriale zu erzielen, den Fuhrwerksbesitzern eine Entlohnung von
5 Kreuzer per Fuhr zugestanden.

Was die bauliche Anlage des Seuchenhofes selbst aubelangt, so waren hierüber
in dem citierten Ministerialerlasse einige Weisungen gegeben, welche bei der Berfassung
des Bauplanes durch das Stadtbauamt entsprechende Berücksichtigung fanden.

Dieser Plan wurde mit dem Beschlüsse deS Stadtrathes vom 7. April 1892 mit
einigen Abänderungen genehmigt und sohin der Regierung, gemäß der i» dem Erlasse
vom 25. März 1889, Z . 5222 gegebenen Weisung mit dem Ersuchen vorgelegt,
denselben zu genehmigen, beziehungsweisedem Magistrate allfällige Wünsche über die
Anlage des Seuchenhofes, sowie eine Entscheidung über die Frage, ob die im Seuchen¬
hofe untergebrachten bloß seucheuverdächtigeu Thiere nach erfolgtem Verknuse im Seuchen¬
hofe auch geschlachtet werden sollen, bekannt zu geben, damit sohin au die Verfassung
des Detailprojectes geschritten werden könne.

In Erledigung dieser Vorlage erklärte das k. k. Ministerium des Innern in dem
Erlasse vom 16. April 1893, Z. 29.968, dass es, nachdem die Gemeinde Wien auf
das von Vieheommissionshändlerngestellte Ansuchen um Errichtung eines abgesondert
vom Viehmarkte gelegenen Exportviehmarktes für Schlachtthiere nicht eingegange» ist,
der Anlage eines Seuchenhofes auf der nächst dem Eentralviehmarkte gelegenen neu
erworbenen Grundfläche nicht entgegentrete.

In dem citierten Erlasse weist jedoch das k. k. Ministerium des Innern , und zwar
im Hinblicke auf die seit dem Jahre 1889 auf dem Gebiete der Veterinärpolizei
gewonnenen Erfahrungen besonders daraus hin, dass die derzeitigen''Anlagen des Eentral-
viehmarktes zu St . Marx den Anforderungen, die an größere BiehhandelSplätze gestellt
werden müssen, nicht vollkommen entsprechen und empfiehlt die Durchführung mehrfacher
Verbesserungen in Beziehung ans die Viehverladerampen, die Triebwege, die Stallungen,
die Regelung des zur Wartung und Pflege der Thiere bestellten Personals u. s. w.
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In Beziehung auf den Senchenhof wünschte das k. k. Ministerium, dass die bau¬
lichen Einrichtungen und der Betrieb desselben so beschaffen sein sollen, dass das im
verseuchten Zustande einlangende Bieh direct in die Abtheilungen der Seuchcnstallungcn
entladen und nach entsprechender Rast in parallel zu diesen Stallungen zu errichtenden
Schlachthallen der Schlachtung zugeführt werden kann.

Das im bloß seuchenverdächtigen Zustande oder ans verseuchten Gegenden in
noch gesundem Zustande einlangende Vieh dagegen soll gleichfalls direct in entsprechende,
räumlich von einander vollkommen getrennte Stallabtheilungen gestellt und dort bis zur
Sicherstellung seines unbedenklichen Gesundheitszustandes gehalten, dann aber dem
freien Marktverkehre wieder übergeben werden können.

Auf Grund dieses Erlasses hat die Veterinärabtheilnng des Marktamtes, den
Intentionen der Regierung Rechnung tragend, beantragt, eine Anlage mit zwei voll¬
kommen von einander getrennten Abtheilungen herznstellen, und zwar einen Senchenhof
und einen Separationshvf.

Tie weiteren Verhandlungen über die diesfalls erforderlichenHerstellungen und
die Verbesserungen in den Einrichtungen des Eentralviehmarktes fallen bereits in das
Jahr 1694.

Bis zu Ende des Jahres 1893 wurden 74.997 zweispännige und 36 .810 ein¬
spännige fuhren Anschüttnngsmaterialeauf das Senchcnhofterritvrium zur Hebung des¬
selben ans das richtige Niveau geliefert, für welche ein Betrag von 4670 fl. 10 kr.
verausgabt wurde.

Diverse Herstellungen . In Folge der Verordnung der k. k. Finanz-Landes-
Direction in Wien vom 13. Juli 1891 , Z . 1149 , welche zur Vollziehung des Ge¬
setzes vom 10. Mai 1890 , R . G. Bl . 78, betreffend die Änderung der Wiener
Verzehrungssteuer- und Einführung der Linienverzehrungssteuer in mehreren
Vororten von Wien erlassen worden ist, mussten am Centralviehmarktezu St . Marx
mehrere Bauherstellungen für den verzehrungssteuerämtlichen Dienst ausgeführt werden,
welche seitens des Gemeinderathes mit dem Beschlüsse vom 29. September 1891
genehmigt wurden.

Es wurde nämlich das beim Haupteingange des Marktes befindliche VerzehrnngS-
steueramt durch den Zubau zweier Loealitäten vergrößert, ferner wurden beim rück¬
wärtigen Thvre des Marktes an der Döblerhofstraße und hinter dem neuen Schlacht-
Hanse, zwei kleine ebenerdige Neubauten mit dem Kostenbeträge von 5484 fl. 8 kr.
ansgeführt und am 20. December 1891 in Benützung genommen.

In der Schweineverkansshalle wurden in den Jahren 1891, 1892 und
1893 umfassende Reconstrnctionsnrbeiten vorgenommen, welche in der Hauptsache den
Ersatz der hölzernen, bereits schadhaft gewordenen Standsäulen durch eiserne und die
Umpflasterung des Klinkerpflasters bezweckten.

Um dem Bedürfnisse nach einer öffentlichen Telephonsprechstelle am Markte
zu genügen, wurde der k. k. Pvstdirection behufs Errichtung einer solchen Sprechstellc
im Juli 189l das im Verwaltungsgebäude befindliche, bisher zum Tabakverschleiße
verwendete Locale zur unentgeltlichen Benützung überlassen und zur anderweitigen
Unterbringung der Tabaktrafik durch einen kleinen, an der Biehmarktstraße gelegenen
Zubau zum neuen Schlachthanfe ein neues Locale geschaffen.
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Um den Abtrieb des angekausten Hornviehes Vvni Markte besser zu regeln, ergab
sich die Nothwendigkeit, zur Unterknnst der mit den diesfälligen Manipulationen und
mit der Viehbeschan betrauten Beamten des Marktanttes ein neues t?lnitsloeale an
der Viehmarktstraße, in der Nahe der provisorischen Stallungen zu erbauen, wozu der
Stadtrath mit den, Beschlüsse vom 27. Juni 1891 die Bewilligung ertl,eilte.

Weiters wurde infolge Stadtrathsbcschlnssesvom 25. November 1891 auch ans
der neu geschaffenen Ausladerampe der Szallasbahn für die beim Ans- und Einladen
der Schweine beschäftigten Marktamtsbeamten und das Wächterpersonale ein Amts-
gebände mit 2 Loealitäten errichtet.

Ans dem Eontnmazmarkte, nächst den. St . Marxer Schlachthanse wurde zur
Abwage des daselbst zum Verkaufe ausgestellten Hornviehes im Jahre 1892 eine.
Briickenwage mit den .Vasten von >908 fl. ausgestellt.

Um die an mehreren Punkten des Eentralviehmarktes beim Ans- und Abtriebe
der Binder sehr gefährdete Passage für die Marktparteien einigermaßen sicherer zu
gestalten, wurden ans Grund des Ttadtrathsbeschlnsses vom 2. September 1892 an
den betreffenden Stellen eiserne Schntzschranken mit dem Vvstenerfvrdernisse von circa
2900 fl. ausgestellt.

Eine besondere Sbsorge wurde der Instandhaltung des Pflasters am Markte zuge-
siihrt. Abgesehen von der Umpflasternng mehrerer Straßen wurde im Jahre 1891 das
Ziegelpflaster in den Fnttcrplätzcn der drei alten Szallase mit den .Vasten von 12.047 sl. 70kr.
vollständig erneuert; dann wurde im Jahre 1899 die Straße zwischen dem9. und 4. Szal-
laSgebäude mit den Vosten von 11.952 fl. mit einem Metallicpflaster versehen und ein
Thcil der Biehmarktstraße und der Platz hinterhalb der Välberhalle mit Granitsleinen
neu gepflastert. Den Wünsche» der Marktparteien entsprechend, ließ die Gemeinde im
Berwaltnngsgebäude ein Zimmer als Garderobe für die Marktbesucher Herrichten,
die beiden Börsensäle mit Tischen und Sesseln u. s. w. versehen und in der Schweine¬
halle eine öffentliche Uhr anbringen.

Einsetzung eines ständigen Schiedsgerichtes auf dem Eeutralvieh-
markte . Schon zu wiederholten Malen wurden im Schoße des Gemeinderathes
Anträge wegen Einsetzung eines Schiedsgerichtes aus dem Eentralviehmartte zu St . Marx
zur Entscheidung von Streitigkeiten aus dem Marktverkehre gestellt. Seitens der
Biehmarktinteressenten wurde im Mai 1892 um die Errichtung einer solchen Institution
beim Gemeinderathe petitioniert; dann hat auch die in den Monaten Mai und Juni 1892
von der Handels- und Gewerbekammerfür Österreich unter der Enns über die Ver¬
hältnisse auf dem Centralvichmarkteveranstaltete Expertise sich für die Einführung eines
Schiedsgerichtes auf diesem Markte nach dem Muster des au der Wiener Prvdueten-
Börsc bestehenden Schiedsgerichtes ausgesprochen.

Der Magistrat hat hierüber im Mürz 1899 die Verhandlungen mit den Markt-
Parteien eingeleitet und gelangte, gleichwie die betheiligten Iaetvren , zu der Anschauung
dass die Errichtung eines ständigen Schiedsgerichtes ans dem Eentralviehmartte einem
Bed ürfnisse entsprache.

Ans Grund des Ergebnisses der gepflogenen Verhandlungen wurde sohin vom
Magistrate nach Einvernehmung der Marktinteresscnten der Entwurf eines Statutes für
das Schiedsgericht ansgearbeitct und dem Stadtrathe zur Beschlussfassung vorgelegt.

Verwaltungsbcricht der Stadt Wien . 27



418 XXI, Markt- »»d Approvisiemierungsivesen. — 0 , Märkte,

Verzögerungen bei Viehtransporten »ach St , Marx , In wiederholten
Beschwerden wnrde ans den Übelstand hingewiescn, dass die für den Centralviehmarkt
bestimmten Biehtransporte aus dem Staatsbahnhose, dann auf dem MatzleinSdorfer- und
dem Donauuferbahnhofe durch viele Stunde» zurückgehalten werden und verspätet ans
dem Markte eintreffen.

Da hiedurch die betreffenden Thierc Schaden erleiden und auch die Vieheige»
thümer benachtheiligt werden, sah sich der Magistrat veranlasst, derartige Vorfälle zur
Kenntnis der k, k, General-Jnspection der österreichischen Eisenbahnen zu bringen und
an dieselbe daS Ersuchen zu stelle», solche ungerechtfertigte Verzögerungen in der
Weiterbeförderung der Vichzüge mit allem Nachdrucke abzustellcn,

Beistellnng der Fonrageartikel für den Ccntralviehmarkt st , Marx,
seit dem 1, Tecember 188^ wurde die Beistellung der Fourageartikel für das auf
dem Ceutralviehmarkte St , Marx untcrgebrachte Vieh in eigener Regie der Gemeinde
vorgenomme», wobei das Markteommissariatdiese Artikel im Handeinkanfe beizustclleic
und den Verkauf derselben auf dem Ceutralviehmarktezu besorgen hatte,

Beschwerden, welche einerseits gegen diesen Einkaufsmodus, und anderseits über
die angeblich zu hohen Futterverkaufspreise erhoben worden waren, veranlassten den
Stadtrath zu folgendem, in der Sitzung vom 30, Jänner 1893 gefassten Beschlüsse:

„Es sei versuchsweise die Lieferung der Fourageartikel, welche für den Central¬
viehmarkt St , Marx während eines Jahres , d, i, vom 1, April 1893 bis 31, März 1894
bcnöthigt werden, auf Grund der vom Magistrate ausgearbeiteten Vorschrift im Wege
einer öffentlichen Offertverhandlung sicherzustellen.

In der Offertausschreibungist zu bemerken, dass auch Offerte auf angemessene
Theillieferungcn angenommen werden.

Im Interesse einer größeren Publieität der Offertausschreibung, betreffend die
Lieferung von Heu und Stroh , seien die Gemeindevorsteherjener Gemeinden zu ver¬
ständigen, in welchen bekanntermaßen eine größere Production von Heu und Stroh
stattsindet,

Tie diesfällige Osferkverhandlung zur Vergebung der Lieferung von 21,000 Metcr-
cenkner Mais , 9000 Metercentner Gerste, 700 Metercentncr Hafer, 25,000 Meter-
centner Heu und 15,000 Metercentner Stroh fand am 9, März 1893 statt, bei welcher
33 Offerte einlangten. Die Vergebung der Lieferungen erfolgte mit dem Stadtraths-
beschlnsse vom 17, März 1893, wobei die Beistellnng von Mais und Hafer, dann von
Gerste und Stroh an je Einen Unternehmer und die Beistellung von Heu an 7 Unter¬
nehmer übertragen wurde.

Die von der städtischen Fouragekanzleiam Centralviehmarkte in den Jahren 1889
bis 1893 abgesetzten Futterqnantitäten  sind ans dem nachstehenden Ausweise zu
erscchen.

Es wurde» verkauft
auf dem Rinder- und Schafmarkte:

, Jahre

l 889

Heu Stroh Gersten-Schrvt Mais -Schrot Hafer Häckerling

2,164,660 965,660
K i l v g r a m m

461 260 124 320 1,201,660 5,110
1890 2,445,975 1,096,410 481,045 148,030 1,206,355 5,920
1891 2,481,725 1,074,225 401,720 182,170 49,990 23,175
>892 2,192 615 1,023,820 317,635 441,235 73,070 49,320
1893 2,051,995 1,047,205 366,540 413,790 88,085 50,435
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auf dem Borstenviehmarkte:
im Fahre Stroh Kermnais Gerstenschrvt (Gemischten Schrot

Kilo g r n m in
1889 320 .595 555 .300 57.400 924.425
1890 341 .185 473 .665 54.435 967.210
1891 447 .040 854.665 143.850 1,129 .195
1892 460 .335 852 .405 62.265 1,555 .905
1893 557 .780 781.190 67.540 1,748 .705

M aßnn hmeu gegen die^ Überfütterung der auf dem Ceutralviehmarkte
:cstellten Rinder . — Aus Anlass der von den Fleischhauern erhobenen Beschwerden,

dass die auf dein Centralviehmarkte zu St . Marx untergebrachten Rinder behufs
Beuachthciligung der Fleischhauer überfüttert werde», wurde mit dem Gemeinderaths-
bcschlnsse vom 17. October 1890 aiigevrdnet, dass zur Fütterung der Schlachtthiere
auf dem Ceutralviehmarkte nur Heu zu verwenden und die Verabreichungvon Hafer.
Schrot und Salz verboten ist.

Infolge der gegen diese Anordnung erhobenen Vorstellungen der Viehmaster und
Viehhändler wurde mit dem Gemeinderathsbeschlusse vom 28. November 1890, beziehungs¬
weise dem Stadtrathsbeschlussevom 29. Mai 1891 auch die Verwendung von Gersten-
schrvt, Maisschrot und Häckerling zur Fütterung der aus dem Centralviehmarkteunter¬
gebrachten Rinder mit der Einschränkung zngestandcn, dass Gerstcnschrot nur gemischt
mit Maisschrvt oder Häckerling verwendet werden darf, sowie dass die Fütterung mit
Maisschrot, Gcrsteuschrot und Häckerling bis 12 Uhr mittags vor dem Markttage
beendet sein und sofort nach der Fütterung die Tränkung der Thiere vorgenommen
werden müsse.

Verbot der Trinkgeldannahme auf dem Viehmarkte . — Da der Magistrat
zur Kenntnis gelangte, dass auf dem Wiener Centralviehmarktezu St . Marx von Seite
einzelner städtischer Bediensteter, welche das Abwägen der Thiere auf den städtischen
Wagen zu besorgen haben, Trinkgelder angenommen worden sind, wurde mit Kund¬
machung vom 17. December 1892, Z . 231 .308 den städtischen Bediensteten die Annahme
von Trinkgeldern neuerlich mit dem Bedeuten untersagt, dass die Außerachtlassung dieses
Verbotes schon im ersten Betretungsfalle strenge geahndet werden wird.

Desgleichen wurde dem von der Gemeinde für diesen Markt bestellten Wächter-
personale bei sonstiger Dienstesentlassung verboten, von Marktparteien Trinkgelder
anzunehmen und wurden die Käufer und Verkäufer dringend ersucht, die Verabfolgung
von Trinkgeldern an städtische Bedienstete ans dem Centralviehmarkte in Hinkunft zu
unterlassen.

Bezüglich der Daten über den Auftrieb aus dem Ceutralviehmarktewird auf den
Abschnitt„Lebensmittel-Zufuhr und -Verbrauch" der Statistischen Jahrbücher verwiesen.

6! Städtischer Uerdtinnrkt.
Mit dem Stadtrathsbeschlussevom 28 . December 1893 wurde den Pferdehändlern

über ihr Einschreiten bewilligt, auch an Nichtmarkttagen ihre Pferde in die Stallungen
Nr . XIII bis XV am Pferdemarkte einstellen zu dürfen.

Für die eingestellten Pferde ist nebst der Marktgebür eine Stallgebür von 12 kr.
per Stück und Tag zu entrichten. Für die Fütterung und Pflege der Thiere, sonne für
die Reinigung der Stallungen haben die Pferdebesitzer selbst Sorge zu tragen.

27»
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Die Anzahl der aus den Markt gebrachten Pferde bezifferte sich im Jahre 1880
mit 81 .789 , 1890 mit 85 .170 , 1891 mit 32 .868 , 1892 mit 43 .357 » nd 1893
mit 41 .236.

ci> Arrlkgung brs lripolbjtiidter Marktrs.
Dem Anträge des Magistrates , den ans der Area des bestandenen Asyl - und

Werkhanses im II . Bezirke geschaffenen öffentlichen Platz zn Markt,zwecken zn verwenden,
beziehungsweise ans denselben den Leopoldstädter Markt zn verlegen , wurde mit Gemeinde
rathsbeschlnss vom 14 . April 1891 die Genehmigung ertheilt.

Dieser Platz , für dessen Regulierung , Pflasterung n . s. w . circa 34 .000 fl . ansge¬
wendet worden sind , wird von der Leopolds - , Krummbaum - und Haidgasse , sowie von

der Gasse „Ans der Haide " begrenzt , hat eine Fläche von 671 l .g^ Quadratmeter und
eignet sich infolge seiner günstigen Lage in der Mitte des II . Bezirkes in vorzüglicher
Weise für den fraglichen .flweck.

Tie Regulierung und Pflasterung des Marktplatzes erfolgte in der Weise , dass ans
den vier Seiten desselben Trottoirs und von der Leopoldsgasse gegen die Gasse „Aus
der Haide " eine 7 Meter breite , mit Granitwürfeln gepflasterte Durchfahrt , weiters von

der Krnmmbanmgasse gegen die Haidgasse ein 4 Nieter breiter , ebenfalls gepflasterter

Durchgang hergestellt worden ist.

Durch die Durchfahrt und den Durchgang ist der Platz in 4 nahezu gleiche Thcile
von zusammen 5815 Quadratmeter nntertheilt worden , welche Flächen behufs der
leichteren Reinhaltung mit Metallicpflastcr versehen worden sind.

Für die Ableitung der Niederschlags - und Abfallwässer ist durch Ausführung einer
entsprechenden Canalisierung mittels Steinzeugrohren und für dessen Beleuchtung durch
Aufstellung von 22 Gaskandelabern mit 7 ganznächtigen und 15 Wechselflammcn vor-
gesorgt worden.

Die bezüglichen Arbeiten wurden in der Feit vom Juli bis Ende September 1892
ausgesührt , woraus die Verlegung des zuerst in der Karmelitergasse , dann in der Großen
und Kleinen Sperlgasse abgehalteuen Victualieumarktes ans den neuen Marktplatz erfolgte

e » ürrliigung bezüglich brr Pauer des Marktvrrkehrs im XVI. Seiirke.
Mit dem Stadtrathsbeschlusse vom 10 . Juni 1892 wurde auf den kleinmärkten

des XVI . Bezirkes der nachmittägige Verkauf von Qbst und Südfrüchten , sowie von
Blumen bis zum Beginne der öffentlichen Straßenbeleuchtung gestattet . Bezüglich der
übrigen Marktwaren ist an dem Einräumen um 12 Uhr mittags sestzuhalte » und ist
dem Herkommen gemäß nur aus dem Markt - und Bppenplatzc während der Fasten-
und Weihnachtszeit , dann auf den übrigen Kleinmärkten des XVI . Bezirkes an den
Vortagen der hohen Feiertage iWeihnächte » Qstern und Pfingsten ) der Verkauf aller
Marktwaren den ganzen Tag gestattet.

fi Errichtung rincs fluhviehmarktrs.
Der Gemeinderath hat in seiner Plenarversammlung vom 20 . Mürz 1888 den

Beschluss gefasst , von der Errichtung eines Nntzviehmarktes abzusehen.
Fm Februar 1891 wurde im Schoße des Gemeiuderathcs die Errichtung eines

Nntzviehmarktes auf einem geeigneten Platze neuerlich angeregt und der Magistrat
angewiesen , hierüber Bericht zu erstatten
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Der Magistrat stellte sohin nnterni 17 , August 1891 l' eim Stadtrathe den Antrag,
die Errichtung eines Nutzviehmarktes in Wien sei im Principe zu beschließen , jedoch von
der Bedingung abhängig zu machen , dass der Gemeinde Wien seitens der k. k, Regierung
ein ausschließliches Marktrecht für ein bestimmtes Territorium verliehen werde.

Nachdem über Auftrag des DtadtratheS vom 25 , August 1891 das Markt-
commissariat das Programm für die erforderlichen Baulichkeiten ausgestellt und das Stadt¬
bauamt das approximative Kostenerforderuis für einen nach diesem Programme herzu¬
stellenden Nutzviehmarkt mit circa 1,500,000 fl , berechnet hatte , wurde der Magistrat
mit Stadtrathsbeschlnss vom 28 , December 1892 beauftragt , mit Rücksicht darauf , dass
der vom Stadtbauamte vorgelegtc Kostenanschlag nur approximative Ansätze enthält,

eingehende Borstndien , insbesondere bezüglich der Platzfrage , der Gebür für das einzn-
stelleude Bich , des genauen Kostenbetrages , dann der Rentabilität sowie der Ausdehnung

des Marktrayons zu pflegen und hierüber Bericht zu erstatten.

Zur Beantwortung dieser Fragen wurden im Jahre 1893 die näheren Erhebungen

gepflogen,

g) Großmarkthalle.
Nachdem sich die Zufuhr von Fleisch für den täglichen Fleischmarkt in der Groß --

markthalle stetig steigerte , erwiesen sich die für die Abhaltung dieses Marktes gewidmeten
Plätze schon längst als unzulänglich . Uni nun für diesen Zweck weitere Räume zu
gewinnen , wurde vom Magistrate vorgeschlagcn , am linksseitigen Perron der Großmarkt¬

halle eine größere Anzahl von provisorischen Fleischständeu für den Tetailverkanf zu
errichten und die in der Halle nntergebrachteu Bictualienhändler (Eier - , Butter - , Mehl - ,

Hülsenfrüchten - und Obsthändler ) in ihren Berkanfsplätzen eiuzuschränkeu.

Auch wurde auf das Bedürfnis nach Herstellung von Kühlräumeu für die Auf¬
bewahrung und Conservierung des Fleisches hingewiesen,

^Ter Stadtrath hat hierüb«  in seiner Sitzung vom 1, September 1893 nach¬
stehende Beschlüsse gefasst:

1 , Auf dem linksseitigen Perron der Großmarkthalle sind Fleischstände » ach dem vom Stadt-
bauamte hiefür ausgearbeitete » Plane hcrzustellen,

2 , Tiefe Stände sind auf Widerruf an Fleischhauer , Fleischselcher und die derzeitigen
Verschleißer , welche Fleisch besserer Qualität von hier geschlachteten Thieren in die Halle bringe » ,
zum Ausschroten zu überlassen . Bei Verleihung frei werdender Stände ist weiterhin ans gesetzlich
befähigte Fleischhauer und Fleischselcher in erster Linie Rücksicht zn nehmen,

3 , Das Stadtbnuamt ist anzuweisen , die Frage wegen Errichtung von Kühlanlagen in den
Souterrainlocalitäten der Großmarkthatte zn studieren nnd hierüber ehestens Bericht zn erstatten,

damit solche Anlagen wenn möglich bis April 18 !>4 fertig gestellt werden können.
4 , Über den ans der Vermietung der Großmarkthalle sich ergebenden Ertrag ist dem Stadt-

rathe ein detaillierter Ausweis vorzulegen,
5 , Der Magistrat wird beauftragt , mit der k, k, Priv , Südbahngescllschast zn unterhandeln,

damit ei » größerer Theil des ihr zngewiesenen Raumes der Gemeinde dauernd zur Verfügung
gestellt werde.

6 , Der Wildpretmarkt in der Großmarkthnllc ist vom 15 , September 18W in der unteren
Halle , und zwar in dem gegen die Ungargnsse gelegenen Raume milerznbringen,

7 , Der Magistrat wird beauftragt , die Frage zu studieren , ob eS sich empfiehlt , auf dem
Eislanfplatze eine eigene Halle sür andere Artikel als Fleisch und Wildpret zu errichten , ^

Für die Kosten der sub 1 erwähnten Fleischstände von 9838 fl , wurde mit dem

Gemeindcrathsbeschlnsse vom 12 , September 1893 ein Zufchnsscredit in der Höhe des
Erfordernisses bewilligt . /
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Die Arbeite» zur Aufstellung der Stände wurde» im Qetober 18!>3 begonnen,
mnsstcn jedoch mehrmals wegen Frvstwetters nuterbrocheu werde»; die Fertigstellung
fallt bereits iu das Jahr 1894 . Im ganze» wurde» 42 Stände aus gemauerte» Riegel
wäuden geschaffen, welche eine Größe von 4.§ bis 6.,; Quadratmeter besitze».

Was die Errichtung einer Kühlhalle mit künstlicher Kälte-Erzeugung iu den
Louterrainlocalitätcn der Großmarkthalle betrifft, so wurde vorerst infolge Stadtraths¬
beschlusses vom 30 . Ockober 1893 ein Qberingcnienr des Stadtbanamtes zum Zwecke
der Besichtigung und des Studiums bestehender Kühlanlagen iu mehrere Städte
Deutschlands delegiert.

Derselbe hatte iu den Städten München, Augsburg, Frankfurt am Mai», Wiesbaden,
Eassel, Halle a. d. Saale , Leipzig und Dresden Kühlanlagen der verschiedenen Systeme
besichtigt und hierüber unter Anschluss von Plänen und Bedingungen über die Benützung
dieser Kühlanlagen an den Magistrat Bericht erstattet.

llnter Einem wurden vom Stadtbanamte mehrere Alternativ-Projeete für die
Ausführung einer derartigen Kühlanlage in der Grvßmarkthaile unter Angabe der Anlage-
nnd Betriebskosten Vorgclegt. Tie weiteren Verhandlungen hierüber fallen in das
Jahr 18Ü4. —

Der Zustand des Gebäudes der Großmarkthallc machte während der Berichts¬
periode mehrfache Renoviernngs- und Reconstrnetions- Arbeiten erforderlich, llnter
anderem mussten mit namhaften Kosten ein Theil der Eindeckung erneuert und die
beiderseitigen Stützmauern rcconstruiert werden. Die gegen die Landstraßer Hauptstraße
gelegene Anfgangssticge wurde, nachdem sie sich für den steigenden Verkehr als zu schmal
erwies, erheblich erweitert.

In den Kcllerräumen wurden 5 Brandmauern aufgeführt, um für den Fall eines
Brandes die Löscharbciten und die Eindämmung des Feuers zu erleichtern.

In die Großmarkthallc wurden zngeführt:
im Ja h r c

»88t» 48t»»» 18t»I 18t»S 18t»»
Rindfleisch. 11,228 .929 10,923 .352 10,035 .106 10,556.379 11,854 .609 Kilogr
Kalbfleisch. . 968.094 982 .860 1.049 .731 1,136 .670 1,164 .058
Schaffleisch. . 333 .378 313 .208 311 .193 329 .676 307 .319
Schweinefleisch 1,707 .517 1,671 .405 1,604 .426 1,544 .722 1,973 .566 „

im ganzen . 14,237 .918 13,890 .825 13,000 .456 13,567 .447 15,299 .552 Kilogr

Kälber . . 71.524 75.770 67.569 68.953 71.414 Stück
Z Schafe . . 15.011 7.027 19.652 18.018 17.578 „
Z> Lämmer 6.977 5.700 8.881 8.580 7.022
's Schweine . 69.907 51.116 36.827 49.884 52.631

Spanferkel. 28 39 52 107 98 ,.

li» DctailmarkthaUk«.
In der Detailmarkthalle in der Zedlitzgasse im I. Bezirke sind auf Grund des

Gemeindcrathsbeschlnssesvom 12. Juli 1889 Adaptierungen im Kostenbeträge von
2216 fl. 39 kr., in jener im VII . Bezirke auf Grund des Gemeinderathsbeschlusses vom
12. April 1889 Reparaturen mit dem Kostenanfwandevon 2017 fl. 23 kr. ausgeführt
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worden , Tie klellerräume der lelttercu Halle , im Tracte necken die Burggasse , Ivurden zu
Eiskeller » uuigestaltet und jene im Tracte gegen die Renstiftgasse a» die Actiengesellschaft
der Brunner -Brauerei auf 5 Jahre vermietet.

Die Markthalle im VI , Bezirke hat dadurch eine erhebliche Erweiterung erfahren,
dass das Ebenerdgeschoss des in den Jahren 1890 nnd 1891 an der Ecke der Amerling-
und der Dambockgasse erbauten Gemeiudchauses des VI . Gemeindebezirkes zu Markt-
hallenzweckeu gewidmet wurde . In den neuen Hallenränmen wurden 26 Verkanfsstände
ausgestellt, —

Zu Ende des Jahres 1893 bestanden im erweiterten Gemeindegebiete 2 Central¬
märkte für Heu , Stroh , Kohle, Kalk re,, 29 Lebensmittelmärkte , 1 Großmarkthalle
nnd 6 Detailmarkthallen.

o. Schlachthäuser.
Gelegentlich der Einverleibung der Bororte sind zu den bis dahin bestandenen

zwei Schlachthäusern in St , Marz nnd in Gumpendorf , drei Schlachthäuser , nämlich
jene in Meidling , an der Als , nnd in Russdorf zngewachsen.

Im G n in p en d o r f e r Sch lacht Hause  war im December 1893 infolge
eines in der Albuminfabrik ausgebrochenen Schadenfeuers ein Theil des Dachstnhles
abgebrannt . Die k, k, wechselseitige Bersicherungsgesellschaft, bei welcher das Gebäude
versichert ist, hat zur Behebung des entstandenen Schadens einen Betrag von 1602 fl,
an die Gemeinde entrichtet , wodurch die Kosten der zur Wiederherstellung des Dach¬
stnhles und der damit im Zusammenhänge stehenden Arbeiten vollständig gedeckt wurden.

Über den G esch äft s n mfan  g in den städtischen Schlachthäusern während der
Berichtsperiode 1889 — 1893 geben die nachstehenden Angaben Aufschluss:

Es betrug die Zahl der geschlachteten Rinder

im Schlachthause 1888 1888
im Ja h

1881
r e

18t>2 188»
St , Marx , , 79 .172 84,282 87 .031 92,994 93,270
Gumpendorf. . 25,630 25,745 25,178 40,765 44,022
Meidling , . . 90,237 89,217 82,883 51,513 49,521
An der Als. . 46,083 48,271 43,550 31,982 33 155
Nnssdorf. 5,389 5,421 4,142 3,948 4,463

im ganzen . 246,511 252,936 242,784 221 202 224,431

Die Zahl der geschlachteten Pferde  bezifferte sich im Jahre 1889 mit
6,860 , 1890 mit 6,92ü , 1891 mit 7,314 , 1892 mit 18,026 nnd 1893 mit 18,457,

Vor Einverleibung der Vororte wurden in Wien bloß ans der städtischen Pferde¬
schlachtbrücke zu St , Marx Pferde geschlachtet. Seit dem Jahre 1892 schlachteten
daselbst außer den im alten Gemeindegebiete ansässigen Pferdeschlächtern noch einige
der früheren Vorortefleischhauer , Die übrigen Pferdeschlächter in den ehemaligen Vor¬
orten schlachten auf vom Magistrate genehmigten Privatschlachtbrücken.
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Die Zahl der im Schlacht Hause 2t - Marx für de » Export » ach Paris
geschlachteten Schafe betrug

im Jahre 1889 - - - - 140 -253 Stuck
„ 1890 - . - - 195 .438
.. 1891 . . . - 158 .060
„ Zauner 1892 . . . . 18 .291

Seit Februar 1892 ist der Export geschlachteter Schafe nach Frankreich infolge
des hohen EingaugSzolles und weiterer Beschränkungen eingcstellt.

k . Markt - und Lebensmittelpolizei.
Verkauf von dürren Würsten . — Als im Jahre 1892 die Eholeragesahr

drohte , wendeten über Auftrag deS Magistrates die Organe des städtischen Marktamtes
auch der Lebensmittelpolixei erhöhte Aufmerksamkeit zu , confiscierten bei solchen Gewerbs-
leuten , welche sich mit dem Feilhalten von Lebensmitteln befassen , unter anderen ver
dorbenen Lebensmitteln auch sogenannte „ dürre Würste " als verdorben und erstatteten
über jeden einzelnen Fall zugleich die Anzeige , welche an das zuständige Bezirksgericht
wegen Einleitung der Strasamtshandlung im Sinne des 8 431 St .-G . gelangten.

DaS Ergebnis des gerichtlichen Einschreitens gegen die betroffenen Geschäftsleute
war jedoch nicht immer ein gleiches . Während manche derselben zu Geldstrafen ver-
urtheilt wurden , giengen andere mit einem Freispruche aus der Berhandluug hervor.

Znfolge dessen , wendeten sich das Marktcommissariat , das Stadtphysikat und die
Genossenschaften der Fleischselcher und der Gemischtwarenverschleißer mit der Bitte an
den Magistrat , über die Zulassung , eventuell über das Verbot des Verkaufes von dürren
Würsten eine Entscheidung zu treffen.

WeiterS wurde der Magistrat auch von der k. k. Statthalterei mit dem Erlasse
vom 17 . Februar 1893 , Z . 5241 aufgefordert , in dieser Angelegenheit nach Einholung
eines Gutachtens deS Stadtphysikates unter Formulierung bestimmter Anträge zu berichte ».

Der Magistrat hat sohin ans Grund von eingehend gepflogenen Erhebungen zufolge
Beschlusses vom 24 . März 1893 nachstehende Anträge der k. k. n .-ö. Statthalterei
unterbreitet:

1 . Ter Verlaus der sogenannten dürre » Würste sei auch fernerhin zu gestattcn.
2 . Zum Zwecke des Ausreisens der frisch zubereiteten Würste zu dürren Würsten

sind dieselben nur au trockenen , luftigen , im Sommer kühlen , im Winter warmen Orte »,
welche möglichst wenigen Temperatnrschwankungen ausgesetzt sind , hängend auszubewahren.

3 . Tie Organe des städtischen Marktamtes sind zu beauftragen , bei jenen Gewerbs --
leuten , welche sich mit dem Handel oder der Erzeugung derartiger Wurstsorten befasse »,
'Aachschau zu pflegen und Erzeugungs - oder Handelsproben in Ansehung ihrer
Zusammensetzung vom Stadtphysikate einer chemischen Untersuchung unterziehen zu lassen
und die bei diesem Nachschaucn für den menschlichen Genuss als ungeeignet besnndene»
Wnrstsorten durch Vertilgung außer Verkehr zu jene » . —

Auf Grund der mit dem Erlasse des k. k. Ministeriums des Znnern vom
12 . Jänner 1894 , Z . 24 .028 ex 1893 , in Betreff der Erzeugung und des Vertriebes
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der sogenannten „ dürren Würste " eröstneten , vom Obersten Snnitätsrathe festgestellte»
«Grundsätze hat die k. k. n .-ö. Statthalterei nnterm 13 . Jänner 1894 , Z . 4310 nach¬
stehende Verordnung erlassen:

„Die Umwandlung van in erster Linie zum sofortigen Gebrauche bestimmte Wurst-
svrten in sogenannte dürre Würste ist dann zulässig , wenn diese Würste frühzeitig , so
lange sie noch in unverdorbenem Jnstande sind , der Austrocknung unterworfen werden.

Die Austrocknung darf nicht im Verkanfslocale oder in bewohnten Räumen statt¬
finden , sondern muss in luftigen , möglichst gleichmäßig temperierten , im Sommer kühlen,
im Winter warmen Räumen vvrgenommen werden , wobei die Würste gegen Staub und
andere Bernnreinignngen zu schützen und einzeln hängend anfzubewahren sind.

Eine längere Haltbarkeit dieser Würste ist durch eine wiederholte ausgiebige
Räucherung in rascher und verlässlicher Weise zu erzielen.

Ter Pertrieb ungenießbarer Wnrstware » ist unbedingt verboten.

Der Berka ns und die Erzeugung der dürren Würste , sowie der Wurstwaren
überhaupt , ist von de » Gemeinden , beziehungsweise den Marktorgauen aufs strengste zu
überwachen , Proben sind häufig der fachmännischen Untersuchung zu unterziehen , ver¬
dorbene Waren der Vertilgung zuzuführen und die gerichtliche Anzeige gegen die am
Vertriebe solcher Wurstwaren Tchuldtragendeu zu erstatten . "

Strafamtshandluitgen . — Im Marktdepartement des Magistrates wurden

wegen Übertretung der markt - und gesundheitspolizeilichen Vorschriften im Jahre 1889:
105-3 , 1890 : 1295 und 1891 : 1522 Strafamtshandlungen gepflogen.

Ter Gesammtberrag der anS diesem Anlasse verhängten Geldstrafe » belief sich
,m Jahre 1889 ans 5797 fl ., 1890 auf 3838 fl . und 1891 auf 405 «! sl.

In den Jahren 1892 und 1893 siel in Gemäßheit der neuen Geschästseiutheilnng
die Durchführung dieser StrafamtShaudlungeu zum größten Theile in den Wirkungskreis
der magistratischen Bezirksämter.

Es wurden demnach im Marktdeparteiuent des Magistrates und bei sämmtlicheu

magistratischen Bezirksämtern wegen Übertretung der markt - und gesundheitspolizeilichen
Vorschriften im Jahre 1892 : 2501 und 1893 : 1902 Strafhaudlungen vorgenommen
und hiebei Geldstrafen , und zwar im Jahre 1892 von 9859 fl . und im Jahre 1893
von 5709 fl . verhängt . Nähere Angaben , insbesondere auch über die vom Markt-
commissariate aus sanitären Gründen confiseierteu Lebensmittel enthalten die Abschnitte

„Rechtspflege und öffentliche Sicherheit " und „ Gesundheitswesen " in den Statistischen
Jahrbüchern der Stadt Wien . «Vgl . auch den Abschnitt XVII , es Verkehr mit Rahrungs-
und Gennssniittrl » , sowie anderen Gebrauchsgegenstünden .)

f . Jagd und Fischerei.
Seit der Einbeziehung der Vvrorte befinden sich im erweiterten Gemeindegebiete

von Wien ausgedehnte Jagdgründe , für welche das neue Jagdgesetz für Wien
vom 22 . Juni 1892 , L . G . Bl . Nr . 43 einige von den Bestimmungen des Jagd¬

patentes vom Jahre 1849 abweichende Grundsätze aufstellte . Ta dieses Gesetz die
Gemeinde Wien von der Verpflichtung der ungetheilten Verpachtung der sümmllichen
Jagdgrüude befreite , wurden die im Gemeindegebiete befindlichen Jagdgründe , welche
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nicht Eigenjagdgebietc sind , unter Wahrung der Bezirksgrenzcn i» 11 Gemeindejagd-
gebiete gctheilt , tvelchc die magistratischen Bezirksämter für Rechimiig der betreffenden
Grnndeigenlhümer verpachten . -

Das neue Fischereigesetz Vvm 20 . April 1800 , Ar . 1 2 . 01. Bl . ex 1801
ist in den wesentlichsten Bestimmungen nach nicht zur Durchführung gelangt , »veil die
von der k. k. n .-ö. Statthalterei ernannten Sachverständigen ihre mühevolle Aufgabe
der Eintheilung der Fischwässer in Eigenreviere und Pachtreviere in der Berichtsperiodc
noch nicht vollendet hatten.

6 . Lagerhaus der Stadt Wien . .
Dieses städtische Unternehmen bietet das erfreuliche Bild eines Betriebswesens,

das in stetem Aufschwünge begriffen ist ; die glückliche Einrichtung des Dienstes gestattet
es , die kanfmännische Freiheit und Beweglichkeit mit den bureautratischcn Formen der
Gemeindeverwaltung in einen , dem Zwecke vollkommen entsprechenden Einklang zu bringen.

Die Geschäfte nehmen mit jedem Jahre an Umfang und Bedeutung zu und der
Verkehr hat bereits einen solchen Höhepunkt erlangt , dass die Anlagen , trotz ihrer
gewaltigen Ausdehnung , und die vorhandenen Einrichtungen zu dessen Bewältigung und
nnstandslosen Abwickelung nicht mehr ausreichen.

Obwohl die Erzielung eines hohen Erträgnisses nicht der vornehmste Zweck eines
öffentlichen , im Betriebe einer Gemeinde stehenden Unternehmens sein kann und die
Bemühungen der Verwaltung vor allem darauf gerichtet sind , den Zins und das Ansehen
der Anstalt und das Gedeihen des Marktes zu fördern , liefert das Lagerhaus der Stadt
Wien der Gemeinde doch auch entsprechende Einkünfte.

In den fünf Berichtsjahren betrug der jährliche Gebaruugsüberschuss durchschnittlich
55 .083 fl. 40 kr. Von diesen Überschüssen sind die laufenden Geschäfts - und Betriebs¬
kosten , die Zinsen der von der Gemeinde gegebenen Betriebsvorschüsse zu .'U/z vom
Hundert , sowie eine reichliche Abschreibung an dem eigenen Inventar bereits in Abrechnung
gebracht ; es ist jedoch keine Abschreibung von dem Anlagewertc dabei berücksichtigt , nach¬
dem zu dessen Tilgung zufolge Gemeinderathsbeschlusses vom 20 . December 1870 der
ganze jährliche Gebarungsüberschuss verwendet wird.

Dieser Verwendung entsprechend erscheinen die für die Errichtung des Lagerhauses
von der Gemeinde aufgewendeten Kosten von insgesammt 703 .000 fl . 01  kr . zu Ende
1893 bis auf einen Restbetrag von 103 .078 fl . 17 kr. zurückgezahlt ; die Gesammt-
abschreibung und Verzinsung seit der Gründung des Lagerhauses stellt sich im Durch¬
schnitt auf 6 .7ß Procent jährlich.

Das für das Lagerhaus der Stadt Wien und für das gesammtc Lagerhauswesen
Österreichs wichtigste Ereignis der letzten Jahre ist das neue Lagerhausgesctz . Von
der Einsicht geleitet , dass die Ministerialvcrordnung vom 19 . Juni 1800 , R . (ff. Bl . Nr . 80
den Anforderungen des Verkehres in mancher Hinsicht und namentlich deshalb nicht mehr
genüge , weil jene GesetzeSvorschrift die Ausgabe von Warrants nach den Grundsätzen des
Einscheinsystems nnvrdnet , was das Verfahren mit denselben umständlich machte und deren
llmsatzfühigteit beeinträchtigte , sah sich die Regierung veranlasst , dem Reichsrathe ein
neues „ Gesetz betreffend die Errichtung und den Betrieb öffentlicher Lager¬
häuser und die von denselben ausgestellten Lagerscheine " vorzulegen , an
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dessen Entwurf die Lagerhansverwaltnng initznivirken dernsen war . Tas neue Gesetz
vom 28 . X'lpril 1889 , R . G . Bl . l>!r . (»4 , dos am 28 . Juni 1889 in kirnst trat , regelt
das Rechtsverhältnis der Lagerhäuser zn dem Hinterleger und ihre Beziehungen zu
den Eisenbahnen in einer den Bedürfnissen des Verkehres entsprechenden Weise und
führt nach französischem Verbilde dns Zweischeinsystem für die Ausgnbe der Lager-
scheine ein , eine Vereinigung der Psnndnrkundc mit der Besitznrknnde , wodurch dieses
Papier zw einem bankfähigen (Kreditmittel ansgebildct ist , zu dessen Escomptiernng
die österreichisch - ungarische Bank mit dem Gesetze vom 12 . Juni 1890 , R . G . Bl.
Nr . 112 ermächtigt wurde , beider wird durch die Heranziehung der Warenbelehnnng
zur Stcmpelpflicht die gute Absicht des Gesetzgebers , die Lagerscheine zu dem doppelten
Zwecke der Belehnung und der Übertragung der Waren benützen und sie bei der
österreichisch -ungarischen Bank eScomptieren lassen zu können , theilweise wieder vereitelt
und eine rege Entwicklung des Warrantverkehrs verhindert . Das Ansuchen der Gemeinde
Wien an das Abgeordnetenhaus , den Lagerhäusern selbst die Belehnung der Waren zu
gestatten , fand keine Berücksichtigung . Dagegen wurde einem ans einer früheren Zeit
stammenden Wunsche der Gemeinde Wien um Entlastung der in Lagerhäusern vorzn-
nehmendcn Warcnversteigernngen von der Stempelgcbür nach Scala 111 für jene Lager¬
häuser Rechnung getragen , in denen öffentliche Versteigerungen einer Belastung zu
Gunsten des Landes , Bezirkes , der Gemeinde oder einer sonstigen Körperschaft (Börse
n . dgl . j nicht unterliegen . Es ist nunmehr die Möglichkeit geboten , das VersteigernngS-
wesen in kaufmännischem Geiste einznrichten , woraus zu erwarten steht , dass dieser an
anderen großen Handelsplätzen mit Erfolg gepflegte Geschäftszweig auch hier eine

gedeihliche Entfaltung gewinnen wird.

Bei der Berathnng des neuen Lagerhansgesetzcs im Abgeordnetenhaus !! widerfuhr
dem Lagerhanse der Stadt Wien die Auszeichnung , von dem Referenten als ein Mnstcr-
institnt , wie es in diesem Gesetze gedacht ist, bezeichnet zu werden und wurde es als
wünschenswert hervorgehoben , dass in allen größeren Orten der Monarchie gerade
derartige Institute entstehen.

Tic von dem Abgeordnetenhanse beschlossenen Resolutionen zn dem Lagerhaus¬
gesetze haben folgenden Wortlaut:

Tie k. k. Regierung wird aufgcfordert:

1 . mit dem Jnslebeutreten dieses Gesetzes ein Mnsterreglement zu erlassen;
2 . mit der Herausgabe des neuen Lagcrhansgesetzes die in den Lagerhäusern zu veranstaltenden

öffentlichen Versteigerungen mit billiger Rücksicht sowohl ans den Detail - und Zwischenhandel , als
auch auf die nach eigenen LandeSgesetzcn bestehenden Localabgaben entsprechend zu regeln;

8 . sich mit der königlich ungarischen Regierung zum Zwecke einer derartigen Änderung der
Artikel 56 und 60 der Statuten der österreichisch - ungarischen Bank (Gesetz vom 21 . Mai 1887,
R . G . Bl . Nr . 51 ) ins Einvernehmen zn setzen , welche es der letzteren ermöglichen wurde , indossnble
Warrants öffentlicher Lagerhäuser zu escomptiereu.

4 . Die k. k. Regierung wird aufgcfordert , in Erwägung zn ziehen , in welcher Weise die öffent¬
lichen Lagerhäuser mit der Vermittlung directer Getreidelieferung seitens der landwirtschaftliche»
Producenten für das k. k. Militärärar in Verbindung gebracht werden könnten , beziehungsweise
diese Einrichtung in Durchführung zu bringen.

5 . Die k. k. Regierung wird anfgefvrdcrt , ihren Einfluss auf die öffentlichen Eisenbahnen
dahin geltend zu machen , dass a) den in den öffentlichen Lagerhäusern gelagerten Gütern ReexPeditionS
begünstigungen mit zwölfmonatlicher Geltungsdauer gewährt werden ; l>) dass die Liquidierung der

aus den Peexpeditionsbegünstigungen sich ergebenden Arnchtdisferenzen sosorl bei der Auslagerung
der Güter stattsinde.
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Wegen des Versuches der Gefällsbehörde, überaus hohe Gebären für den ge falls
amtlichen Überwachungsdienst einzuheben, der nur nach langwierigen Verhandlungen fallen
gelassen wurde, erfolgte die Anerkennung des städtischen Unternehmens als öffentliches
Lagerhaus im Zinne des neuen Gesetzes erst durch den Erlass des k. k. Handelsministeriums
vom 13. Sctobcr 1891, Z . 44 .215.

Das dem neuen Gesetze gemäß abgeänderte, mit den Beschlüssen des Gemeinde-
rathes vom 17. September 1889 und vom 17. Februar 1891 festgesetzte Reglement
trat am 16. November 1891 in Kraft ; gleichzeitig wurde mit der Ausgabe der Lager¬
scheine in der Form von Toppclscheinen begonnen.

Kurz darauf, am 19. November 1891, gab der Gencralrath der österreichifch-
nngarischen Bank dem gestellten Ersuchen Folge und beschloss, die vom Lagerhause der
Stadt Wien ausgestellten Warrants unter den gesetzlichen Bedingungen zur Eseomptierung
bei der Hanptanstalt in Wie» zum Escomptezinsfuße für Wechsel zuzulassen.

Die Vcrsteigerungsordnung für daS Lagerhaus der Stadt Wien
wurde mit dem Erlasse des k. k. Handelsministeriumsvom 29. September 1898, Z . 31.045
genehmigt und harrt noch der Einführung.

Andere Neuerungen auf dem Gebiete der Gesetzgebung erwiesen sich gleichfalls als
günstig.

Das infolge der Vvrvrteeinverleibnng erlassene Gesetz vom 10. Mai 1890,
R . G. Bl . Nr . 78, wegen Änderung der Wiener Linienverzehrnngssteuerbrachte eine
wesentliche Erleichterung für den Lagerhausverkehr mit sich, indem eine nicht unbeträcht¬
liche Anzahl von wichtigen Waren, namentlich Getreide, die früher der Verzehrungssteuer
unterlagen, nunmehr davon befreit sind, wodurch das Verfahre» vereinfacht wird und
die Abfertigung rascher als bisher erfolgen kann.

Tie neuen Handels - und Zollvcrträge  Österreichs mit auswärtige» Staaten
üben schon wegen der Beständigkeit der Verhältnisse, die für eine längere Reihe von
Jahren daraus zu gewärtigen ist, eine vortheilhafte Wirkung ans das Lagerhausgeschäft aus.

Ter internationale Getreide - und Saatenmarkt  wurde in den Jahren
1890, 1891 und 1892 in einem der großen Magazine des Lagerhauses der Stadt Wien
nbgehalten.

Auch von den Ausstellungen,  die in Wien stattfnnden, wurde diese städtische
Anstalt vielfach in Anspruch genommen. Tie Beförderung der Gegenstände für die Land-
und forstwirtschaftliche Ausstellung im Jahre 1890 und die Zn- und Absendung der
Thiere für die nunmehr regelmäßig veranstalteten Internationalen Zucht- und Nntzvich-
schane» in Wien in den Jahren 1891, 1892 und 1893 vollzogen sich durch das Lager¬
haus der Stadt Wien und gieugen anstandslos von statten.

Von dem Preisgerichte der Gruppe XVIII der allgemeinen land- und forstwirt¬
schaftlichen Ausstellung in Wien 1890 wurde dem Lagerhanse der Stadt Wien für hervor¬
ragende Leistungen auf dem Gebiete der Approvisionieruug das Ehrendiplvm  zuerkannt.

Unter den widrigen Vorfällen verursachte das Auftreten der Eholera  in Europa
in den Jahren 1892 und 1893 im großen und ganzen nur unwesentliche Schwierigkeiten.

Empfindlichere Störungen fanden durch Hochwasser  statt und erschien insbesondere
die Lage während des Eisganges im Jahre 1893 äußerst bedenklich. In den Tagen
vom 5. bis 11. September 1890, vom 9. bis 13. Juni 1892 und vom 10. bis
15. Februar 1893 waren die Magazine am Landungsplätze unzugänglich und der Verkehr
auf der Tvnaunferbahn gänzlich eingestellt. Die Gefahr, in welcher die eingelagerten
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Ware» alljährlich zu verschiedenen Malen bei Hvchwasscr nnd Eisgang schweben, bestimmte
eine Anzahl Vv» Mitgliedern der Börse für landwirtschaftliche Prvdncte, Schritte wegen
einer Bersichcrnngdagegen zn ergreifen nnd es gelang zu Ende 1892 eine ausländische
Gesellschaft zu bewegen, die Bersichcrnngder im ^ agcrhanse der Stadt Wien cingelagertcn
Waren gegen Wassergefahr, wenn anch zu verhältnismäßig hvhen Prämie», zn über¬
nehmen; die Bersichernng wird vvn den Hinterlegern selbst ans ihre eigene Rechnung
bei der Generalrepräscntanz der Gesellschaft für Österreich besorgt.

Ter Geschäftsverkehr verfolgte während des abgelansencnS.ningnenniums eine
stetig anfsteigende Richtung und entwickelte sich in einem so großartigen Maße, wie es
kaum jemals erwartet nnd gehofft wurde. I » den seit der Gründung verflossenen
17 Jahren hat sich der Güternmsan nahezu vervierfacht; er stieg vvn 1,117 .428 Meter-
centner im Jahre 1877 ans 4,400 .710 Metercentner im Jahre 181)3. Tie Tages¬
bewegung, die 1877 im Mittel nur 3634 Metercentner betrug uud die größte Hohe
im Sctvber mit 7261 Metercentner anfwcist, stellt sich im Jahre 1893 im Mittel ans
14.669 Metercentner nnd erreichte im Sctvber 1893 die Hohe von nicht weniger als
21.920 Metercentner.

Nicht immer genügten die vorhandenen Lagerräume mit einer Jassungsfähigkeit für
nunmehr 400 —500 .000 Metercentner zur Unterbringung der in großen Akengen
anlangenden Waren und nahezu in jedem Jahre musste die Übernahme, namentlich im
Herbste eine zeitlang eingestellt werden. GetreidemcngcnVv» weniger als 500 Meter-
eentner können wegen Raummangels schon seit längerer Jcit nicht mehr geschüttet gelagert
werden und die Ausführung der mit den Waren vorzunchmenden Erhaltnngs- und
Herrichtnngsarbeiten stoßt häufig ans erhebliche, mir crböhkc» Kosten verbundene
Schwierigkeiten.

Nach Arten des Berkchrs  theile » sich in die Einlieserung der Waren die
Eisenbahnenund die Schiffahrt zn nahezu gleichen Thcilen, während ans das Ttraßen-
suhrwerk nur ungefähr 4 Proceut entfallen. Bei der Aussolgnng dagegen nehmen die
Eisenbahnen nahezu zwei Drittel, das Ltraßenfuhrwert über ein Drittel und die
Schiffahrt »nr ungefähr 3 Procent der Waren in Empfang. An dem Gesammtnmsatze
erscheinenu» ud> die Eisenbahnen mit 60 Proccnt und die Schiffahrt und das Straßen-
nchrwerk mit je 20 Procent der Gesammtmeugebetheiligt.

Das Recrpeditionsverfahren,  eine von den Bahnen gewährte Begünstigung,
wonach der ungebrochene Frachtsatz von der ursprünglichenAbsendungsstellebis zur
schließlichen Bestimmungsstelle auch dann angewendet werden kann, wenn die Sendung
die Jahrt im ^ agerhanse unterbrochen hat nnd eine zeitlang daselbst eingelagert war,
erlangt eine immer größere Vervollkommnung nnd Ausbreitung. Dasselbe gelangte bei
ungefähr 13 Procent der gesammten mittels Bahn abgefcrtigten Sendungen zur Durch¬
führung.

Immer häufiger findet das Lagerhaus der Stadt Wien als Durchzugs- nnd
Herrichtungsort der Waren für den Ab sag nach dem westlichen Auslände nnd nach
Böhmen Benützung.

Ter reine Durchzugs verkehr ohne Einlagerung,  theils im unmittelbaren
Übergänge vvn Bahn zu Bahn, theils im Umschläge vom Schiff zur Bahn oder auf
Straßcnsuhrwerke, gestaltet sich überaus rege und umfasst mehr als ein Drittel des
Gesammtverkehres.
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Während in früheren Jahren die Tvnau -Tampfschifsahrts-Gesellschaft allein den
Verkehr der Frachtschiffe aus Ungarn und den unteren Touangegcnden nach Wien ver¬
mittelte, haben in den letzten Jahren vielfach auch andere Schiffahrtsunternehmungeu
ihre Fahrten aus Ungarn bis nach Wien erstreckt und fchvn im Jahre 1891 , insbesondere
aber in den Jahren 1892 und 1893 häuften sich die Schiffszuzüge dermaßen, dass die
Fahrzeuge nicht genügend rasch gelöscht werden konnten und mit ihrer Ladung andere
Ausladeplätze anfsuchen mussten. Tiefe Übelstäudc veraulafsten den Gemeinderath, mit
dem Beschlüsse vom 2. Jänner 1894 die Pachtung eines durch die dankenswerte Ver¬
mittlung des k. k. Handelsministeriums angebotenen Landungsplatzes der Tonan -Tampf-
schiffahrts-Gesellschaft, des sogenannten Pfeifer 'sche» Holzplatzes sammt Userzugang von
der Tonau-Negulierungs-Evmmissivu zu genehmigen— nachdem er für diesen Fall der
Ablösung der darauf bestehenden Baulichkeiten und Geleisaulagen von der Donau-
Tauipfschifsahrts-Gesellschnst und von den k. k. Staatsbahncn um den Preis von 10.000 fl.
und von 8758 fl. bereits früher mit dem Beschlüsse von: 28. November 1893 zugestimmt
hatte. Ter neue Platz, welcher an das Lagerhaus grenzt und eine Uferläuge von
405 .7 Meter besitzt, wird der Gemeinde vom 1. Juli 1894 au gegen einen Anerkennungszins
von 20 fl. jährlich auf die Tauer von 25 Jahren für Lagerhauszwecke überlassen werden
und eine entsprechende Erweiterung der Ausladegelcgcuhciteuermöglichen.

Auch der Eisenbahnverkehr  zeigt eine nicht unbeträchtliche Zunahme, welche
im Jahre 1892 die mit Beschluss des Gcmeiuderathes vom 31 . März 1892 bewilligte
Erweiterung der Geleise in der Prateraulage mit einem Kostenbeträge von 1 l .535 sl. 72 kr.
nothwendig machte. Ter allgemein rückschrittliche Ing im Verfrachtuugswesen, der i»
dem neue» österreichischen Eisenbahu-Betriebsreglement so scharf zur Geltung gebracht
wird und heftige Beschwerden der österreichischen Kaufmannschafthervorrief, eine der
-Ltadt Wien nicht immer günstige Verkehrspvlitik und die Bvranstellung des eigenen Vor-
theils der Bahnaustalten treten einer großartigeren Entfaltung des Eisenbahnverkehres,
wofür alle Voraussetzungenvorhanden sind, hindernd entgegen.

Mit der Besorgung des Eiseubahn-Güterabfertigungsdienstes im Lagerhanse der
Ltadt Wien sind außer den verschiedenen Zugsmannschaften acht bis neun Bedienstete
der k. k. österreichischen Staatsbahneu ständig beschäftigt; ein Versuch von jener Seite,
die mit 3600 fl. pauschweise festgesetzt gewesenen Kosten dafür, deren Bestreitung der
Gemeinde unbilligerweiscobliegt, auf 7600 sl. zu erhöhen, fand in einem Ausgleiche
seine Erledigung, wonach diese Kosten bis auf Weiteres mit 5000 fl. jährlich bemessen
wurden.

Nach Gattungen der Waren  bildet Getreide mit ungefähr 95 Procent der
Gesammtbestäude nach wie vor den Hauptgegenstandder Einlagerungen neben dem auch
noch Zucker, Wein, Spiritus , Sie und Fette in größeren Mengen umgesetzt wurden.
Tie von der Gemeinde Wien im Jahre 1887 errichteten Spiritusreservoirs bewähre»
sich; sie werden vielfach benützt und liefern ein entsprechendes Erträgnis . Als außer¬
gewöhnliche Ereignisse verdienen die bedeutenden Ankünfte von Oietreibe, namentlich von
Hafer aus Nusolaud im Jahre 1893 wegen des Zvllhaders dieses Landes mit Deutschland
und die Masseueinlagernugvon Wein im Jahre 1891 infolge der Änderung des Wiener
Verzehrnngssteuergesepeshervorgehvben zu werden. Wein traf auch im Jahre 1892
ans Italien nach der diesem Laude gewährten Zvllermäßigung in erheblicheren
Mengen ein.
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Der durchschnittliche Versicherungswert der Waren am Jahres¬
ende betrug sür den Mctercentner im Jahre 1889 : 10 fl. -t kr.. 1890 : 10 fl.,
>891 : II fl. 69 kr. und infolge der sehr gedrückten Getreidepreiscin den Jahren 1892
und 1899 nur 8 ft. 95» kr., beziehungsweise9 fl. 59 kr.

Der B e l e hn u n g s n m s a tz lässt trotz der eingangs erwähnten gesetzlichen Maß¬
nahmen keinen Aufschwung erkennen; er blieb unausgesetzt wenig belangreich und hinter
früheren Jahren sogar zurück. Tie Zahl der ausgeschriebenenLagerscheine erreichte
beim höchsten Stande nicht 6 Procent der Anzahl der zur Einlagerung gebrachten
Sendungen und die zur Vormerkung gelangten Vorschüsse zeigen mit einer Jahressnmme
von nur 869 .297 fl. bei einem Versicherungswerte des Gesammtlagersvon 10,577 .790 fl.
die größte Höhe. Es macht sich immer mehr das Bestreben geltend, die Belehnungen
unmittelbar zwischen den Bankeil und den Wareneigcnthümernabzuwickeln, indem die
Waren entweder gleich von Vorneherein auf den Namen des Darlehensgebers eingelagcrt
oder die Lagerscheine, mit Giro irr binnco versehen, als Unterlage für den Vorschuss
verwendet werden. Auf diese Art tritt das Warenbelehnnngsgeschnft in seine unanS-
gebildetste Form zurück.

W a r en v e rst e i g er un g e n wurden im Lagerhanse nicht abgehalten.
Bor dem L a g e r h a n s schi e d s g c r i cht e kamen während der Berichtsperiode

nur 2 Fälle im Jahre 1891 zur Verhandlung, in welchen das Lagerhaus obsiegte
und es sich lediglich nni Forderungen für rückständige Gebüren und die Veranlassung
des zwangsweisen Verkaufes der eingelagertenWaren handelte. Aus demselben Anlasse
wurde ein Fall bei dem gewöhnlichen Gerichte durchgeführt.

Die vor dem Verwaltungsgerichtshofeanhängig gemachte Beschwerde der Gemeinde
gegen die von der Finanzbehörde verfügte Heranziehung des städtischen Lagerhauses
zur Erwerbsteuerpflicht fand mit Erkenntnis vom 26 . April 1892 , Z. 1969 eine
abweisliche Erledigung dahin, dass das Lagerhaus der Stadt Wien der Steuerpflicht,
wie jeder Privatunternehmer eines derartigen Handelsgewcrbes. unterliegt; die Erwerb-
und Einkommensteuer musste für die Jahre 1876 bis 1890 im Betrage von 26.199 fl.
59 kr. nachgezahlt und von da an alljährlich regelmäßig abgestartet werden.

In dem Falle eines anderen Lagerhauses hatte der Verwaltnngsgerichtshof mit
Erkenntnis von: 7. November 1885 , Z. 2851 entschieden, dass die von den Lager¬
häusern für die Hinterleger vermittelte Versicherung der eingelagerten Waren gegen
Feuersgefahr der Gebürenpflicht nach T. P . 57 1' . des Gesetzes vom 19. Tecember
1862. R . G. Bl. Nr . 89 wie eine selbständige Versicherung unterliege. Infolge dieser
Entscheidung verlangte die Gefällsbehördc auch von der Gemeinde Wien die Entrichtung
dieser Gebüren und die Nachzahlung derselben für die verflossene Zeit. Die dagegen
Angebrachten Recursc wurden abgewiesen, bei den mündlichen Verhandlungen wurde
aber erwirkt, dass sich das k. k. Finanzministeriummit Erlass vom 15. März 1889,
Z. 7670 für die vor dem 1. Jänner 1889 fällig gewordenen Gebüren mit einem
Pauschbetrage von 1007 fl. 90 kr. abfindcn ließ, während für die Zeit vom 1. Jänner
>889 an zugestanden wurde, dass das Lagerhaus der Stadt Wien von der monatlichen
Gesammtsnmmeder Prämien, welche ans der durch die Lagerhansverwaltnng ver¬
mittelten Versicherung der im städtischen Lagerhanse eingelagerten Waren gegen Fencrs-
gefahr einfließen (ohne Abzug der Prämien unter 2 sich, an Stelle der Vertrags- und
Präinien-D.nitlniigsgebnren ein Pauschale von 0 6o/o nachhinein in den Terminen des
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Absatzes6 der Ministerialverordnuug vom 20. Tecember 1802 , R G. Bl . dir . l 02
an das k. k. Eentraltaxamt z» entrichte» habe, wobei es von der Führung der Gcbüreu-
Jonrnale sein Abkommen hat.

Tnrch Vermittlung der Erpositur des k. k. Hauptzollamtes Wien, fiir welche
2 Zollbeamte nnd II Finanzivachbedienstetc bestellt sind, wurden an Zolle » und
Steuer» aus  de » cingelagcrteu Waren die nachfolgenden Beträge eingchvbcn:

im Jahre in Gold in Banknvten
1880 . . . 24 .005 fl . 42 kr. 220 .8 II fl. 37 kr
1890 . . . 05 .550 „ 25 „ 202 .877 „ 24 „
1891 . . >0 .710 „ 70 289 .431 „ 40 „
1892 . . . 45 .971 83 „ 25 .891 „ 31 .,
1893 . . . 104 .307 ., 90 ,. 21 . 183 ,. 28 „

Tie Zahl der g efällsbehördlichen Amtshandlungen,  die in den Jahren 1880,
1800 und 1801 : 8.003 , 14.004 und 12.000 betrug, sank infolge der vorerwähnten
Änderung des Wiener Berzehruugssteuergesetzesin den Jahren 1802 und 1803 ans
2880 und 3247 herab.

Mil der Steigerung deS Geschäftsverkehres nimmt die Zahl der Beschäftigten
alljährlich zu und die Lohn - und Arbeitsbedingungen  haben sich für die
Arbeiterschaft wesentlich gebessert. Tic Bewegung, ivelche im Jahre 1800 allerwärtS
nustrat und fast dnrchgehcnds mit dem Turchdriugcu der Forderungen der Arbeiter
endete, brachte auch für das Lagerhaus der Stadt Wien eine Abkürzung der Arbeitszeit
und lheilwcise Erhöhung der Löhne mit sich. Im Jahre 1893 wurde eine von aussen
in die Arbeiterschaft hineingetragene Aufreizung nnd der neuerliche Versuch, eine weitere
Erhöhung der Löhne durchzusetzeu, zurückgewiescn, ohne dass es zu einer Einstellung
der Arbeit kam. Die Löhne der Wochenarbeiter betragen 8 bis 10 sl. wöchentlich mit
Dienstaltcrzulagen von 1 fl. nach den ersten zehn Jahren und von 50 kr. nach je
weiteren 5 Tienstjahren ; erwachsene männliche Taglöhner beziehen1 fl. 20 kr., weibliche
00 bis 80 kr. täglich. Ter Verdienst der Stücklohnarbeiter stellt sich aus 2 sl. 50 kr.
bis 5 fl. für den Arbeitstag ; die tägliche Arbeitszeit beträgt im Winter 8 Stunden
und darunter , im Sommer 9 Stunde ». Sämmtliche Arbeiter sind gegen Krankheit nnd
gegen Unfälle versichert.

Während der fünf Berichtsjahre wurden an Wochenarbciter, Taglöhner nnd
Stücklohnarbeiter für Löhne insgesammt bezahlt, 1889 : 125.355 fl. 1 kr., 1890:
152.290 fl. 0 kr., 1891 : 149.129 sl. 47 kr., 1892 : 105.202 sl. 28 kr. und l893:
185.458 fl. 87 kr.

Bei der fortgesetzten alljährlichen Steigerung des Lagerhausverkehres machte sich
die schon früher beklagte Unzulänglichkeit der Lagerräume nnd Einrichtungen der
städtischen Anstalt in erhöhtem Via sic fühlbar. Tie Nvthwendigkeit einer Erweiterung
der Lagerräume und der Einführung des Maschinenbetriebes bei der Ausladung der
Schiffe und bei dem Putzen des Getreides, tritt immer gebieterischer hervor. Tie ver¬
schiedenen darauf abzieleude» Vorschläge der Lagerhausverwaltnng stehen in Verhandlung.
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